
Beratungsarten: B = Beschluss, E = empfehlender Beschluss, K = Kenntnis

15. Landschaftsversammlung 2020-2025

 An die Mitglieder 

des Ausschusses für den LVR-Verbund Heilpädagogischer Hilfen

Köln, 25.02.2022
Frau Breidenbach 
Strategische 
Steuerungsunter- 
stützung 80.10

Ausschuss für den LVR-Verbund Heilpädagogischer 
Hilfen

Freitag, 11.03.2022, 9:30 Uhr

Köln, Horion-Haus, Rhein/Ruhr/Erft

Sehr geehrte Damen und Herren,

zur 6. Sitzung lade ich herzlich ein.

Während der Sitzung sind Sie telefonisch zu erreichen unter Tel. Nr. 0221/809-6011.

Hinweise zum Infektionsschutz: siehe Anlage

Falls es Ihnen nicht möglich ist, an der Sitzung teilzunehmen, bitte ich, dies umgehend 
der zuständigen Fraktionsgeschäftsstelle mitzuteilen, damit eine Vertretung rechtzeitig 
benachrichtigt werden kann.

T a g e s o r d n u n g

Öffentliche Sitzung Beratungsgrundlage

1. Anerkennung der Tagesordnung   

2. Niederschrift über die 5. Sitzung vom 21.01.2022   

3. Informationen für alle! 
Leichte Sprache als Chance für eine gleichberechtigte 
Teilhabe 
am Beispiel der Corona-Pandemie
Berichterstattung:  Frau Preuß, LVR-Verbund 
Heilpädagogischer Hilfen,  
Herr Hansch, LVR-Dezernat Klinikverbund und LVR-
Verbund Heilpädagogischer Hilfen

PowerPoint- 
Präsentation  

 



Beratungsarten: B = Beschluss, E = empfehlender Beschluss, K = Kenntnis

4. LVR-Gleichstellungsbericht 2017 - 2020 
Berichterstattung:  ELR Limbach

15/847 K 

5. LVR-Gleichstellungsplan 2025
Berichterstattung:  ELR Limbach

15/850 E 

6. Anträge und Anfragen der Fraktionen   

6.1. Personalentwicklung, Personalfindung und -bindung in 
Einrichtungen der HPH

Anfrage 15/10 Die 
Linke. K 

6.2. Beantwortung der Anfrage 15/10 liegt bei  

6.3. Anfrage: Internet-Zugang von Menschen im 
Gemeinschaftlichen und Betreuten Wohnen

Anfrage 15/21 
GRÜNE K 

6.4. Beantwortung der Anfrage 15/21 folgt  

7. Bericht aus der LVR-Verbundzentrale und dem LVR-
Verbund Heilpädagogischer Hilfen

  

7.1. Bericht LVR-Verbundzentrale   

7.2. Bericht LVR-Verbund Heilpädagogischer Hilfen   

8. Verschiedenes   

Nichtöffentliche Sitzung

9. Niederschrift über die 5. Sitzung vom 21.01.2022   

10. IV. Quartalsbericht 2021 des LVR-Verbundes 
Heilpädagogischer Hilfen
Berichterstattung:  Vorstand LVR-Verbund 
Heilpädagogischer Hilfen

15/820 K 

11. Vergabeübersicht für das IV. Quartal 2021 des LVR-
Verbundes Heilpädagogischer Hilfen
Berichterstattung:  Vorstand LVR-Verbund 
Heilpädagogischer Hilfen

15/821 K 

12. Anträge und Anfragen der Fraktionen   

13. Bericht aus der LVR-Verbundzentrale und dem LVR-
Verbund Heilpädagogischer Hilfen

  

13.1. Bericht LVR-Verbundzentrale   

13.2. Bericht LVR-Verbund Heilpädagogischer Hilfen   

14. Verschiedenes   

 
 

Mit freundlichen Grüßen
Die Vorsitzende

K r u p p 



Anlage zur Tagesordnung 

Hinweise zum Infektionsschutz (Stand: 01.02.2022) 

1. Durchführung der Sitzung 

Die Sitzung findet als Präsenzveranstaltung statt. Bei Betreten des Gebäudes und des 

Sitzungsraumes sowie am Sitzplatz ist eine medizinische Maske oder eine Maske 

höheren Standards zu tragen, wobei das Tragen einer FFP2-Maske empfohlen wird.  

Die Maske darf auch zum Sprechen nicht abgenommen werden. Eine Ausnahme gilt für 

längere Vorträge, wenn der Abstand von 1,5 m eingehalten ist. Eine Abnahme der Maske 

für wenige Sekunden und beispielsweise zum Trinken ist erlaubt.  

Durch die Verwaltung werden weitere Hygienemaßnahmen getroffen.  

2. Vorbereitung auf die Sitzung 

Unabhängig vom aktuellen 7-Tage-Inzidenzwert greift die 3-G-Regel. D.h. für die 

Teilnahme an der Sitzung gemäß der CoronaSchVO müssen Sie eines der „3-Gs“ 

(genesen, geimpft, getestet) nachweisen.  

Eine kostenfreie Testmöglichkeit steht den Mitgliedern der Gremien 

- montags, mittwochs und donnerstags jeweils ab 08:15 Uhr im Raum Niers im 

Horion-Haus und 

- dienstags und freitags jeweils ab 08:15 Uhr im K8, Dr.-Simons-Str. 2 

zur Verfügung. Das Testangebot steht selbstverständlich auch geimpften und genesenen 

Mitgliedern der Gremien zur Verfügung. Eine Testung in den LVR-Gebäuden ist nur nach 

vorheriger Anmeldung unter 

https://app.cituro.com/booking/1672575?presetCategory=11ebe0b6f4dc9b20965537b58

0291a93#step=1 möglich.  

Zusätzlich zu der bestehenden 3-G-Regel können Sie gerne auch einen Selbsttest vor 

Anreise zur Sitzung durchführen. 

3. Gründe für eine Nichtteilnahme 

Bitte begeben Sie sich insbesondere nicht zur Sitzung, wenn  

 Sie keines der „3-Gs“ nachweisen können,  

 Sie Symptome einer Erkältungskrankheit aufweisen, 

 Sie einer Absonderungspflicht gem. § 4 CoronaEinreiseV oder 

§§ 1, 4 CoronaEinrVO NRW unterliegen oder 

 Sie zur Quarantäne bzw. Isolierung verpflichtet sind. Eine Quarantäne- bzw. 

Isolierungspflicht kann sich insbesondere aus §§ 14 - 16 

CoronaTestQuarantäneVO des Landes NRW oder durch behördliche Anordnung 

ergeben. 

Sollten im Einzelfall Unsicherheiten bestehen, ob eine Teilnahme an der Sitzung möglich 

ist, steht die LVR-Stabsstelle Sitzungsmanagement unter  

LVR-Sitzungsmanagement@lvr.de für Fragen zur Verfügung.  

https://app.cituro.com/booking/1672575?presetCategory=11ebe0b6f4dc9b20965537b580291a93#step=1
https://app.cituro.com/booking/1672575?presetCategory=11ebe0b6f4dc9b20965537b580291a93#step=1
mailto:LVR-Sitzungsmanagement@lvr.de
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15. Landschaftsversammlung 2020-2025

Niederschrift
über die 5. Sitzung des Ausschusses für den LVR-Verbund 

Heilpädagogischer Hilfen
am 21.01.2022 in Köln, Horion-Haus

- öffentlicher Teil -

Anwesend vom Gremium:

CDU

Bündgens, Willi
Dickmann, Bernd
Dornseifer, Falk
Körlings, Franz für Ensmann, Bernhard
Kretschmer, Gabriele
Nabbefeld, Michael
Wehlus, Jürgen
Wöber-Servaes, Sylvia

SPD

Heinisch, Iris
Krupp, Ute Vorsitzende
Mederlet, Frank
Recki, Gerda
Stergiopoulos, Ioannis
Ullrich, Birgit

Bündnis 90/DIE GRÜNEN

Glashagen, Jennifer
Janicki, Doris
Kresse, Martin
Peters, Anna für Manske, Marion
Tadema, Ulrike
Tuschen, Johannes

FDP

Dick, Daniel
Feiter, Stefan

AfD

Lenzen, Paul-Edgar
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Die Linke.

Ammann-Hilberath, Martina

Die FRAKTION

Baron von Kruedener, Aaron Yannik

Gäste
Hagenbruch, Detlef  Gruppe Freie Wähler

Verwaltung:

Wenzel-Jankowski                               LVR-Dezernentin Klinikverbund und Verbund 
Heilpädagogischer Hilfen

Dr. Möller-Bierth Fachbereichsleitung Personelle und organisato-
rische Steuerung des Klinikverbundes und
des Verbundes Heilpädagogischer Hilfen

Stephan-Gellrich Fachbereichsleitung Qualitäts- und Innovations-
management des Klinikverbundes und
des Verbundes Heilpädagogischer Hilfen

Klose Kaufmännischer Vorstand LVR-Verbund
Heilpädagogischer Hilfen

Ströbele Fachlicher Vorstand Angebotsentwicklung und
Vorstandsvorsitzender LVR-Verbund
Heilpädagogischer Hilfen

Quint Stellvertretender fachlicher Vorstand Unter-
nehmensentwicklung LVR-Verbund
Heilpädagogischer Hilfen

Ebeling Fachbereich Qualitäts- und Innovations-
management des Klinikverbundes und 
des Verbundes Heilpädagogischer Hilfen

Rollmann LVR-Verbund Heilpädagogischer Hilfen
Albers GPR
Overkamp PR LVR-Verbund Heilpädagogischer Hilfen
Pejkovic PR LVR-Verbund Heilpädagosicher Hilfen
Breidenbach Fachbereich Personelle und organisatorische 

Steuerung des Klinikverbundes und des 
Verbundes Heilpädagogischer Hilfen (Protokoll)
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T a g e s o r d n u n g 

Öffentliche Sitzung Beratungsgrundlage

1. Anerkennung der Tagesordnung   

2. Niederschrift über die 4. Sitzung vom 12.11.2021   

3. Digitale Teilhabe   

4. Anträge und Anfragen der Fraktionen   

4.1. Beantwortung der Anfrage 15/6 - Entwicklung bei der 
Umsetzung der Bio-Quote bei Lebensmitteln

  

4.2. Stellungnahme des LVR: Solidarität und Toleranz statt 
Pflichtimpfung

Antrag 
15/50 AfD E 

4.3. Prüfung ob, wie und wo Glasprodukte als Ersatz für 
Kunststoffprodukte verwendet werden können

Antrag 
15/55 AfD E 

5. Beschlusskontrolle   

6. Bericht aus der LVR-Verbundzentrale und dem LVR-
Verbund Heilpädagogischer Hilfen

  

6.1. Bericht LVR-Verbundzentrale   

6.2. Bericht LVR-Verbund Heilpädagogischer Hilfen   

7. Verschiedenes   

Nichtöffentliche Sitzung

8. Niederschrift über die 4. Sitzung vom 12.11.2021   

9. Vergabe einer Rahmenvereinbarung des LVR-Verbundes 
Heilpädagogischer Hilfen im Bereich der 
Arbeitnehmerüberlassung zur Deckung des 
Personalbedarfes im Pflege- und Betreuungsdienst

15/668 B 

10. Anträge und Anfragen der Fraktionen   

11. Beschlusskontrolle   

12. Bericht aus der LVR-Verbundzentrale und dem LVR-
Verbund Heilpädagogischer Hilfen

  

12.1. Bericht LVR-Verbundzentrale   

12.2. Bericht LVR-Verbund Heilpädagogischer Hilfen   

13. Verschiedenes   

Beginn der Sitzung: 09:30 Uhr
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Ende öffentlicher Teil: 10:40 Uhr

Ende nichtöffentlicher Teil: 11:10 Uhr

Ende der Sitzung: 11:10 Uhr

Öffentliche Sitzung

Punkt 1
Anerkennung der Tagesordnung

Auf Nachfrage der Ausschussvorsitzenden gibt es gem. § 29 Abs. 4 der Geschäftsordnung 
der Landschaftsversammlung Rheinland und ihrer Gremien seitens der Fraktionen keinen 
Widerspruch gegen die Aufnahme der TOP 4.2 und 4.3 in die Tagesordnung. Die 
Tagesordnung wird somit anerkannt.

Punkt 2
Niederschrift über die 4. Sitzung vom 12.11.2021

Gegen den öffentlichen Teil der Niederschrift werden keine Einwände erhoben.

Punkt 3
Digitale Teilhabe

Frau Ebeling und Herr Rollmann stellen anhand einer PowerPoint-Präsentation (Anlage 1) 
das Thema der digitalen Teilhabe vor. Ziel sei eine Sicherstellung nachhaltiger digitaler 
Teilhabe von Kund*innen durch Assistenzleistungen entsprechend geschulter und 
medienkompetenter Mitarbeitenden. Dazu bedürfe es einer entsprechenden Infrastruktur, 
die teilweise vorhanden und teilweise aufgebaut werden müsse, sowie vor allem 
barrierefreier Zugänge. Die Implementierung von Technik, Strukturen und Methoden zur 
digitalen Teilhabe soll bis zum Jahr 2024 abgeschlossen sein.

Frau Krupp bedankt sich für den Vortrag und merkt an, dass gerade die COVID-19 
Pandemie dazu beigetragen habe, dass im digitalen Bereich viel angestoßen worden sei 
und man sich auf einem guten Weg befinde.

Frau Janicki bittet die Verwaltung für ein entsprechendes WLAN-Netz zu sorgen.

Herr Klose gibt einen Überblick zum aktuellen Stand der Internetzugänge im Bereich 
Wohnen in besonderen Wohnformen (Anlage 2).

Herr Kresse weist darauf hin, dass auch im tagesstrukturierenden Bereich für die 
Kund*innen Angebote für den Umgang mit elektronischen Medien geschafft werden 
müssten. Herr Ströbele berichtet, dass bereits in einigen HPZ entsprechende Medien wie 
z.B. Tover-Tafeln zum Einsatz kämen. Durch den Einsatz von unterstützter 
Kommunikation oder nutzerorientierter technischer Lösungen für Menschen mit einer 
geistigen Behinderung würden kommunikative Barrieren abgebaut, eine erhebliche 
Verbesserung der Verständigung erreicht und somit die Teilhabemöglichkeiten verbessert 
werden. 

Auf Nachfrage von Herrn Baron von Kruedener, ob es ein Konzept zur Vermittlung von 
Medienkompetenz gebe, berichtet Herr Ströbele, dass es bereits viele digital affine 
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Mitarbeiter*innen gebe, die in der Lage seien, Kund*innen kompetent zu beraten und mit 
ihnen Neues zu erproben. Die Mitarbeiter*innen würden entsprechend geschult.

Punkt 4
Anträge und Anfragen der Fraktionen

Punkt 4.1
Beantwortung der Anfrage 15/6 - Entwicklung bei der Umsetzung der Bio-Quote 
bei Lebensmitteln

Herr Kresse kritisiert, dass die Beantwortung der Anfrage keine Angaben zur Umsetzung 
der Bio-Quote bei Lebensmitteln im LVR-Verbund Heilpädagogischer Hilfen enthalte und 
fragt nach, wie so politische Beschlüsse kontrolliert werden sollen.

Frau Wenzel-Jankowski und Herr Ströbele führen aus, dass sich die 
Lebensmittelbeschaffung im LVR-Verbund Heilpädagogischer Hilfen deutlich von der 
Beschaffung für die LVR-Kliniken unterscheide. Das CC Lebensmittel versorge die LVR-
Kliniken mit Großverbrauchermengen. Der LVR-Verbund Heilpädagogischer Hilfen sei 
jedoch dezentral und regional aufgestellt und sozialraumorientiert. Diese Struktur lasse 
eine Belieferung mit Großverbrauchermengen nicht zu. Die Kund*innen würden sich mit 
Unterstützung durch die Mitarbeiter*innen selbst versorgen. Der Einkauf finde vor Ort 
statt, sei es im Supermarkt oder auch bei regionalen Erzeugern oder Bauernmärkten vor 
Ort. Grundlage für den Lebensmitteleinkauf und die Zubereitung sei das 
Hauswirtschaftskonzept mit dem Teilkonzept "Essen und Trinken". Eine ausgewogene, 
gesunde und wohlschmeckende Ernährung sei sehr wichtig. Die Mitarbeiter*innen seien 
entsprechend geschult worden, um die Kund*innen über ausgewogene und gesunde 
Ernährung zu informieren und zu begeistern. Was den Einsatz von Bio-Lebensmitteln 
betreffe, müsse immer berücksichtigt werden, dass der überwiegende Teil der 
Kund*innen Grundsicherung beziehe. Für Essen und Trinken seien dies ca. 145 € pro 
Monat. Soweit sich Bio-Lebensmittel preislich nicht zu sehr von konventionellen 
Lebensmitteln abheben, werden diese eingekauft und verwendet. Es sei ein Weg der 
kleinen Schritte, dass Bewusstsein für gesunde Ernährung und die Verwendung von Bio-
Produkten zu schaffen.

Die Beantwortung der Anfrage 15/6 - Entwicklung bei der Umsetzung der Bio-Quote bei 
Lebensmitteln wird zur Kenntnis genommen.

Punkt 4.2
Stellungnahme des LVR: Solidarität und Toleranz statt Pflichtimpfung
Antrag Nr. 15/50 AfD

Herr Lenzen erläutert den Antrag.

Frau Recki teilt mit, dass der Antrag seitens der SPD-Fraktion abgelehnt werde.

Der Ausschuss für den LVR-Verbund Heilpädagogischer Hilfen lehnt den Antrag 
mehrheitlich mit den Stimmen der Fraktionen CDU, SPD, Bündnis90/DIE GRÜNEN, FDP, 
Die Linke. und Die FRAKTION gegen die Stimme der AfD-Fraktion ab.
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Punkt 4.3
Prüfung ob, wie und wo Glasprodukte als Ersatz für Kunststoffprodukte 
verwendet werden können
Antrag Nr. 15/55 AfD

Herr Lenzen erläutert den Antrag.

Frau Recki verweist auf den Antrag 14/294, der seitens der Verwaltung bereits bearbeitet 
werde. Daher werde der Antrag abgelehnt.

Der Ausschuss für den LVR-Verbund Heilpädagogischer Hilfen lehnt den Antrag 
mehrheitlich mit den Stimmen der Fraktionen CDU, SPD, Bündnis 90/DIE GRÜNEN, FDP, 
Die Linke. und Die FRAKTION gegen die Stimme der AfD-Fraktion ab.

Punkt 5
Beschlusskontrolle

Keine Anmerkungen.

Punkt 6
Bericht aus der LVR-Verbundzentrale und dem LVR-Verbund Heilpädagogischer 
Hilfen

Punkt 6.1
Bericht LVR-Verbundzentrale

Keine Anmerkungen.

Punkt 6.2
Bericht LVR-Verbund Heilpädagogischer Hilfen

Keine Anmerkungen.

Punkt 7
Verschiedenes

Keine Anmerkungen.

Rheinbach, 02.02.2022 

Die Vorsitzende 

K r u p p 

Köln, 25.01.2022 

Die Direktorin des Landschaftsverbandes 
Rheinland
In Vertretung

W e n z e l - J a n k o w s k i



Digitale Teilhabe im LVR-Verbund HPH

Zwischenstandsbericht

Miriam Battistiol / Gesa Ebeling / Alexander Rollmann



Ablauf

• Digitale Teilhabe

• Definition Digitale Teilhabe

• Ziele – Arbeitsweise der AG Digitale Teilhabe

• Dynamische Meilensteinplanung mit Zwischenzielen

• Erste Ergebnisse

• Ergebnisse aus der Kund*innen Umfrage

• Weitere Analysen

• Chancen und Herausforderungen

Folie 221.01.2022



Digitalisierung - Digitale Teilhabe

In einer digitalisierten Welt werden alle alltagsrelevanten Prozesse zunehmend in den 

digitalen Raum verlegt.

Volle, gleichberechtigte Teilhabe schließt also immer auch digitale Teilhabe mit ein:

• „Wenn wir uns überlegen, dass fast alle Alltagshandlungen, aber auch politische 

Handlungen oder Informationsrecherchen, digital ablaufen, dann wird deutlich, dass es in 

dieser Gesellschaft für gesellschaftliche Teilhabe unbedingt auch eine digitale 

Teilhabe braucht.“ (Zorn, 2021)

• Die Digitalisierung unserer Gesellschaft führt in der Folge „nicht nur zu technischen, 

sondern auch zu sozialen Innovationen“. Der Schwerpunkt liegt dabei auf einer 

„Verlagerung gesellschaftlicher Prozesse in digitale Medien“. (Kreidenweis 2018, S. 

57)

Folie 321.01.2022



Digitale Teilhabe – Kategorien (Aktion Mensch, 2020)

A
• Teilhabe an digitalen Technologien und Medien = einfacher und sicherer Zugang zu 

digitalen Technologien und Medien, also Zugang zu Hardware (z.B. Smartphone, 
Spielekonsole, PC, Tablet), Infrastruktur (z.B. W-LAN) sowie der Erwerb von 
Medienkompetenz; 
• Ziel: kompetente und eigenständige Nutzung der entsprechenden 

Technologien. 
D
• Teilhabe durch digitale Technologien und Medien = Teilhabe und Partizipation an 

Gesellschaft durch assistive Technologien und Medien (z.B. Spracherkennung, 
SmartHome, AAL, Robotik) 
• Ziel: Kompensation von Beeinträchtigungen; Chancengleichheit für Menschen 

mit Behinderung 
I
• Teilhabe in digitalen Technologien und Medien = Präsenz und Sichtbarkeit in sowie 

Mitgestaltung in/von digitalen Medien (z.B. Social Media wie Facebook, Twitter, 
Blogs)
• Ziel: Vernetzung, (politische) Partizipation und Empowerment von Menschen 

mit Behinderung.
Folie 4



• Ziele 

• Erstellung einer verbundeinheitlichen Definition

• Sicherstellung nachhaltiger digitaler Teilhabe von Kund*innen durch 

Assistenzleistungen entsprechend geschulter und medienkompetenter 

Mitarbeitenden 

• Sicherstellung nachhaltiger digitaler Teilhabe durch vorhandene und nutzbare 

Infrastruktur

• Aufbau eines verlässlich betreuten, barrierefreien, attraktiven, intuitiv nutzbaren 

Zugangs (z.B. webbasierte Oberfläche, App) für Kund*innen und Mitarbeitende in 

Absprache mit 81.20 ggf. ab 2024 Nutzung des Portals für die Kliniken

• Arbeitsweise:

• Gemeinsame Treffen zur Identifikation von Aufgaben und Arbeitsaufträgen

• Bearbeitung der entsprechenden Arbeitsaufträgen in UAGs mit anschl. 

Bericht/Abstimmung in Gesamt-AG

• Einbeziehung von Schnittstellen in AG-/UAG-Arbeit 

Digitale Teilhabe – AG

Ziele - Arbeitsweise

Folie 521.01.2022



Digitale Teilhabe – AG

weitere Zwischenziele

Folie 621.01.2022



• Definition Digitale Teilhabe ist erarbeitet

• Kund*innen-Umfrage besondere Wohnformen ist durchgeführt, Ergebnisse liegen vor

• Neben Auswertung in leichter und schwerer Sprache auch eine vertonte 

Präsentation, die in den Hausbesprechungen vorgestellt worden ist

• Verbundweite MA-Umfrage ist gestartet– Auswertung Ende 01/2022

• Sondernewsletter zum Thema digitale Teilhabe ist LVR Verbund HPH erschienen

• Vorstellung des Themas sowie der Ansprechpartner*innen

• Erste Schulungsangebote für Kund*innen sind nutzbar und werden erarbeitet

• Kooperationen im Sozialraum 

• Erste infrastrukturelle Anforderungen sind erarbeitet

Digitale Teilhabe – AG

Erste Ergebnisse 

Folie 721.01.2022



Einige Ergebnisse der Kund*innen-Umfrage

Folie 821.01.2022



Zusammenfassung der Ergebnisse

 Eine deutliche Mehrheit der befragten Kund*innen wünscht Möglichkeiten der digitalen Teilhabe. 
 Schwerpunktmäßig werden hier die Bereiche Kommunikation (auch in sozialen Medien) und Nutzung von 

Film- und Musikangeboten genannt.
 Angebote zur Unterstützung bei der Alltagsbewältigung oder Informationen über Politisches und 

Nachrichten stehen nicht im Vordergrund der Interessen.
 Fast die Hälfte der Befragten verfügt mindestens über ein Smartphone.
 Es besteht ein großer Bedarf an Information und Unterstützung. Ergo: es braucht medienkompetente 

Mitarbeitende.

Zusammenfassend lassen sich folgende Grundvoraussetzungen benennen, die erfüllt sein müssen, um 
digitale Teilhabe zu ermöglichen:
 Kund*innen müssen über entsprechende Geräte verfügen können. 
 Eine Ausstattung mit W-LAN in den besonderen Wohnformen ist für digitale Teilhabe unerlässlich.
 Kund*innen benötigen kompetente Assistent*innen zur Schulung oder Unterstützung im Umgang mit 

den Möglichkeiten digitaler Teilhabe:
o Medienkompetenz in Bezug auf die Funktionsweise der jeweils genutzten Geräte
o Medienkompetenz im Sinne des Wissens um verschiedenste Inhalte digitaler Teilhabe
o Medienkompetenz im Sinne des Wissens um mögliche Gefahren bei der Nutzung

Folie 921.01.2022



Weitere Analysen

Aktuell läuft eine Befragung der Mitarbeitenden zum Thema im Verbund, die 
zum 31.01.2022 beendet sein wird. 

Von 81.20 wurde der AG vorgeschlagen, mit der Personas Methode zu 
arbeiten, um die Bedarfe und Notwendigkeiten klarer formulieren zu können. 
In einem ersten Schritt wurde dazu zu den folgenden Personengruppen 
gearbeitet: 
• Menschen mit komplexer Beeinträchtigung
• Menschen, die im ambulant betreuten Wohnen leben
• Mitarbeiter*innen 

Mit 81.20 wird nunmehr eine Auswertung stattfinden zur Nutzbarkeit der 
Ergebnisse. 

Folie 1021.01.2022



Chancen

Digitale Teilhabe ist mehr als Internet

Die neuesten Projekte beschäftigen sich auch damit, wie Menschen mit komplexer 

Behinderung mehr und mehr von der Digitalisierung profitieren können und damit in kleinen 

und kleinsten Schritten selbständiger werden können. 

Corona Pandemie als Treiberin

Sowohl die Kund*innen selbst, als auch die Mitarbeitenden und nicht zuletzt die Angehörigen 

und rechtlichen Vertretungen haben (mussten) plötzlich digitale Kommunikationskanäle 

nutzen.

Generation „Digital Natives“ ist auf dem Arbeitsmarkt angekommen

Es gibt viele digitalaffine Mitarbeitende, die willens und in der Lage sind, die Kund*innen auch 

kompetent zu beraten und mit ihnen Neues zu erproben. 

Unabhängiger

Kund*innen können durch digitale Entwicklungen in verschiedensten Bereichen unabhängiger 

werden. (Beispiel: kreative NFC – Lösungen -> Der Reis erklärt, wie er gekocht wird.)

Folie 1121.01.2022



Herausforderungen

W-Lan-Versorgung

Aufgrund der Dezentralität (ortsgebunden) ist es zum Teil sehr anbieterabhängig, welche 

Internetleistungen in den Wohnhäusern zur Verfügung stehen. 

Corona Pandemie als Barriere

Durch die Anforderungen und Konsequenzen, die die einzelnen Pandemiewellen bislang erforderten, 

ist nicht immer eine stringente Weiterarbeit am Thema möglich. Den entstandenen Bedürfnissen zu 

Digitalität kann daher nicht immer sofort nachgekommen werden. 

Wohnen in der Behörde

Viele Regelungen des LVR sind explizit für die Verwaltung erdacht und auch sinnvoll, müssen dann 

aber auch angewandt werden im normalen Alltag der Kund*innen. Das geht nicht immer gut überein, 

gerade bei der digitalen Teilhabe (bspw. Whats App Nutzung; Nutzung bestimmter Software, etc.) 

Finanzierung

Es entstehen Kosten durch Schulungen der Mitarbeitenden, Workshops für Kund*innen, Erprobung 

von neuen Materialien, Anschaffung von Hard- und Software. Nach Beendigung aller Analysen und 

deren Auswertung wird eine Projektplanung inklusive der Finanzbedarfe erarbeitet und hier erneut 

vorgestellt.
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Vielen Dank 

für Ihre Aufmerksamkeit!

Folie 1321.01.2022



LVR-Verbund HPH
Heilpädagogische Hilfen

Internetzugang Wohnbereiche

• 38 Wohnbereiche (WbW) sind mit freiem Internet 

ausgestattet

• 118 Wohnbereiche (WbW) werden insgesamt 

ausgestattet

• Aktuell haben 32% der Wohnbereiche (WbW) freien 

Internetzugang

• Zielplanung: die restlichen 80 werden bis Mitte 2022 

damit ausgestattet



LVR-Verbund HPH
Heilpädagogische Hilfen

Internetzugang Wohnbereiche

• Freies Internet: keine Vorschaltseite, keine Filter

• Unabhängig vom Endgerät

• Umsetzung zusammen mit Freifunk im Neanderland

(Kostengünstig, Bürgerschaftliches Engagement, vielfach 

stabil eingesetzt, skalierbar, Rechtssicher)

• Bandbreite: jeweils die maximal verfügbare, im 

Schnitt 100Mbit



LVR-Verbund HPH
Heilpädagogische Hilfen

Internetzugang Wohnbereiche Ausblick

• Nach Ausstattung der Wohnbereiche folgen 

ambulante Bereiche (WeW)/ Tagesstruktur 

(HPZ/RBB)

• Vermittlung Medienkompetenz

• Unterstützung digitaler Teilhabe



LVR-Verbund HPH
Heilpädagogische Hilfen

Internetzugang Kosten LVR-Verbund-HPH

• Je Wohnbereich etwa 3.500,- € für Infrastrukturarbeiten 

(Verlegearbeiten Kabel usw.)

• Hinzu kommen etwa 1.000,- € für Hardware 

• Monatlich fallen je Wohnbereich etwa 65,- € an (DSL/ 

Freifunk)

• Einmalig bei 118 Bereichen: 531.000,- €

• Monatlich bei 118 Bereichen: 7.670,- € (= ca. 92T€ p.a.)



LVR-Verbund HPH
Heilpädagogische Hilfen

Internetzugang - Hindernisse

• Teilweise keine Handwerker verfügbar für 

Infrastrukturarbeiten

• Notwendige Hardware zum Teil über 6 Monate 

Lieferzeit, wenn überhaupt verfügbar

• Weder DSL noch LTE am Standort verfügbar



LVR-Verbund HPH
Heilpädagogische Hilfen

Internetzugang - Quellen

• Echtzeitübersicht der Wohnbereiche

-> https://nef11lvr.karte.neanderfunk.de/

• Webseite Freifunk im Neanderland

-> https://www.neanderfunk.de/



TOP 3 Informationen für alle! 
Leichte Sprache als Chance für eine gleichberechtigte Teilhabe 
am Beispiel der Corona-Pandemie



Die Direktorin des Landschaftsverbandes 
Rheinland
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Dienststelle: LVR-Stabsstelle Gleichstellung und Gender Mainstreaming

Bearbeitung: Sabine Brinkmann
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Tagesordnungspunkt:

LVR-Gleichstellungsbericht 2017 - 2020 

Kenntnisnahme:

Der Bericht zur Gleichstellung von Frauen und Männern im LVR für den Berichtszeitraum 
2017 bis 2020 wird gemäß Vorlage Nr. 15/847 zur Kenntnis genommen.

UN-Behindertenrechtskonvention (BRK):

Diese Vorlage berührt eine oder mehrere Zielrichtungen des
LVR-Aktionsplans zur Umsetzung der BRK.

ja

Gleichstellung/Gender Mainstreaming:

Diese Vorlage berücksichtigt Vorgaben des LVR-Gleichstellungsplans 2020. ja

Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt (lfd. Jahr):
Produktgruppe:

Erträge: Aufwendungen:

Veranschlagt im (Teil-)Ergebnisplan /Wirtschaftsplan

Einzahlungen: Auszahlungen:

Veranschlagt im (Teil-)Finanzplan /Wirtschaftsplan

Bei Investitionen: Gesamtkosten der Maßnahme:

Jährliche ergebniswirksame Folgekosten:

Die gebildeten Budgets werden unter Beachtung der Ziele eingehalten

L u b e k
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Worum geht es hier?   

 

 
Der Zusatztext in leichter Sprache soll zum einen die Verständlichkeit der Vorlage 
insbesondere für Menschen mit Lernschwierigkeiten konkret verbessern, zum anderen für 
die Grundsätze der Zugänglichkeit und Barrierefreiheit im Bereich Information und 
Kommunikation im Sinne der Zielrichtungen 6 und 8 des LVR-Aktionsplans zur UN-
Behindertenrechtskonvention sensibilisieren.  
 

 

In leichter Sprache 

 

Beim LVR arbeiten viele verschiedene Menschen. 

Dem LVR ist wichtig: 

Alle haben die gleichen Rechte. 

Und alle sollen die gleichen Chancen haben – 

unabhängig von ihrem Geschlecht. 

 

Wie gut gelingt das schon? 

Dazu hat der LVR nun einen Bericht mit vielen Zahlen geschrieben. 

Der Bericht heißt: Gleichstellungs-Bericht. 

Der Gleichstellungs-Bericht zeigt zum Beispiel: 

· So viele Frauen und Männer arbeiten beim LVR. 

· So viele Frauen und Männer haben eine Führungs-Rolle im LVR. 

 

Der Bericht ist wichtig.  

Denn so kann der LVR erkennen: 

Was muss der LVR noch für Geschlechter-Gerechtigkeit tun?  

 

Haben Sie Fragen zu diesem Text?  

Dann können Sie bei der Stelle für Gleichstellung  

im LVR anrufen: 0221-809-3582. 

 

Viele Informationen zum LVR in Leichter Sprache  

finden Sie hier: 

www.leichtesprache.lvr.de 
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Mit der Telefonnummer 0221-809-2202 erreicht man die zentrale Stabsstelle Inklusion – 
Menschenrechte – Beschwerden (00.300). Sie gibt oder vermittelt bei Bedarf gern 
weitere Informationen. Bilder: © Reinhild Kassing.  
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Zusammenfassung 

 

Der Gleichstellungsbericht 2017 – 2020 gibt Auskunft über den Stand der Gleichstellung 

von Frauen und Männern im LVR seit der letzten Berichterstattung aus dem Jahr 2017. 

Mittels geschlechtsspezifisch aufbereiteter Daten wird die Entwicklung der Gleichstellung 

von Frauen und Männern im LVR dokumentiert. Die wesentlichen Befunde bildeten die 

Grundlage für die Fortschreibung der Ziele und damit verbundenen Maßnahmen des LVR-

Gleichstellungsplans bis zum 31.12.2025, der den aktuell gültigen LVR-

Gleichstellungsplan 2020 mit Beschlussfassung durch den Landschaftsausschuss ablösen 

wird.   

 

Zentrale Bestandteile des LVR-Gleichstellungsberichtes 2017 – 2020 sind 

 

· eine Bestandsaufnahme und Analyse der Beschäftigtenstruktur von Frauen und 

Männern im LVR, 

 

· eine Übersicht von Maßnahmen der Personalentwicklung und –gewinnung mit Blick 

auf die Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern, 

 

· Maßnahmen zur Unterstützung der Vereinbarkeit von Erwerbs- und Sorgearbeit, 

 

· die Darlegung von Aktivitäten des LVRs zur geschlechtersensiblen 

Aufgabenerfüllung und der 

 

· Tätigkeiten der Stabstelle Gleichstellung und Gender Mainstreaming.  

 

Diese Vorlage berührt die Zielrichtung „Die Geschlechtergerechtigkeit im LVR als 

inklusiven Mainstreaming-Ansatz weiterentwickeln“ des LVR Aktionsplans zur Umsetzung 

der UN-Behindertenrechtskonvention. 
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Begründung der Vorlage Nr. 15/847: 

 

Gemäß des Landesgleichstellungsgesetz Nordrhein-Westfalen (LGG NRW) wurden mit 

dem vorliegenden Gleichstellungsbericht für den Berichtszeitraum vom 01.01.2017 bis 

zum 31.12.2020 die im aktuell gültigen LVR-Gleichstellungsplan 2020 festgelegten Ziele 

und daraus abgeleiteten Maßnahmen überprüft und dokumentiert. Auf dieser Basis 

erfolgte die Fortschreibung und Erstellung des LVR-Gleichstellungsplans mit einer Laufzeit 

bis zum 31.12.2025 für die Beschlussfassung durch den Landschaftsausschuss. Der 

Gleichstellungsbericht und der Gleichstellungsplan sind nach § 5a LGG NRW der 

politischen Vertretung gemeinsam vorzulegen.  

 

 

I n  V e r t r e t u n g  

 

L i m b a c h  

 

 

 

 

 

 



LVR-Stabsstelle Gleichstellung 
und Gender Mainstreaming

LVR- 
Gleichstellungs- 
bericht

2017-2020
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Hintergrund

Der nachfolgende Bericht gibt einen Überblick über die letzten vier Jahre der Förderung 

der Gleichstellung von Frauen und Männern im Landschaftsverband Rheinland (LVR). Mit-

tels geschlechtsspezifisch aufbereiteter Daten wird der Blick auf die Entwicklung der ge-

lebten Gleichstellung von Frauen und Männern im Verband geworfen. 

Das Thema Gleichstellung der Geschlechter ist durch die Corona-Pandemie aktueller 

denn je und der Fokus wurde noch einmal auf den Bereich der gleichberechtigten Arbeits-,  

Sorge- und Erziehungsarbeit zwischen den Geschlechtern gelegt. 

Dieser Bericht und der dazugehörige Gleichstellungsplan 2025 gibt einen Einblick über die 

Arbeit, Maßnahmen und Aktivitäten des LVR im Kontext der Gleichstellung von Frauen und 

Männern und des Gender Mainstreamings und richtet mit dem Gleichstellungsplan 2025 

den Blick in die Zukunft, indem die strategischen Ziele zur Förderung der Gleichstellung 

von Frauen und Männern mit konkreten Handlungsfeldern und Maßnahmen hinterlegt so-

wie entsprechende Kennzahlen zur Zielüberprüfung für den LVR definiert werden.
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1  Grundlagen und Ziele 

Basierend auf dem Grundgesetz im Artikel 3, Absatz 2 GG:

„Männer und Frauen sind gleichberechtigt (und) der Staat fördert die tatsächliche 

Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die 

Beseitigung bestehender Nachteile hin“, 

wird mit dem Landesgleichstellungsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (LGG NRW) 

das Ziel verfolgt, das Grundrecht der Gleichberechtigung von Männern und Frauen zu ver-

wirklichen. 

Vor diesem Hintergrund bildet die Förderung der Gleichstellung der Geschlechter eine 

Querschnittsaufgabe im LVR. Denn auch im LVR sind Frauen in den unteren Entgelt- und 

Besoldungsgruppen deutlich überrepräsentiert, in Führungspositionen mehrheitlich un-

terrepräsentiert. Die Vereinbarkeit von Erwerbs- und Sorgearbeit liegt nach wie vor über-

wiegend in der Verantwortung der Frauen. Langfristige berufliche und nichtauskömmli-

che Rentenansprüche bis hin zur Altersarmut sind die Folge. Zudem sind Frauen weitaus 

häufiger von sexualisierter Gewalt und Sexismus auch im beruflichen Kontext sowohl von 

Vorgesetzten und Kolleg*innen als auch von Kund*innen betroffen.

Auf Grundlage des § 5 LGG NRW verabschiedete der Landschaftsausschuss des LVR am 

9. Dezember 2017 den LVR-Gleichstellungsplan 2020 mit dem Untertitel „Geschlechter-

gerechtigkeit leben, Erwerbs- und Sorgearbeit gestalten“ mit einer Laufzeit von bis zu 

fünf Jahren. Der LVR-Gleichstellungsplan 2020 ist im Wesentlichen ein Steuerungsinstru-

ment des Personalmanagements, der Personalplanung und -entwicklung (§ 5 Absatz 10 

Satz 1 LGG NRW) und seine Umsetzung und Überprüfung ist der Dienststellenleitung und 

Beschäftigten mit Vorgesetzten- oder Leitungsfunktion (§ 5 Absatz 10 Satz 2 LGG NRW) 

übertragen. Die drei im LVR-Gleichstellungsplan 2020 festgeschriebenen und von den  

politischen Gremien verabschiedeten verbindlichen Ziele für den gesamten Verband sind:

• eine ausgewogene Beschäftigtenstruktur von Frauen und Männern in allen Beschäfti-

gungsbereichen und auf allen Hierarchieebenen,

• ein lebensphasenorientiertes Arbeitsumfeld, das die Vereinbarkeit von Erwerbs- und 

Sorgearbeit für Frauen und Männer unterstützt einschließlich einer individuellen 

Existenzsicherung im Lebensverlauf für Frauen und Männer gleichermaßen sowie

1 Grundlagen und Ziele | 7 



• eine geschlechtersensible Ausrichtung der verschiedenen Aufgabenfelder im Sinne 

des Gender Mainstreamings1. 

Infolgedessen werden im nachfolgenden Bericht gemäß § 5a LGG NRW die Zielerreichung 

und die damit verbundenen Maßnahmen zur Fortschreibung des LVR-Gleichstellungsplans 

nach § 5 Absatz 2 bis 5 LGG NRW für den Berichtszeitraum 01.01.2017 bis 31.12.2020 über-

prüft und dokumentiert. Die durchgeführten Maßnahmen zu den Zielvereinbarungen der 

LVR-Dezernate, LVR-Außendienststellen und wie Eigenbetriebe geführte Einrichtungen des 

LVR mit der LVR-Stabsstelle Gleichstellung und Gender Mainstreaming fließen in die Be-

richterstattung mit ein.

Ziel des Berichtes ist es auch, Handlungsbedarfe bei der Gleichstellung von Frauen und 

Männern im LVR zu ermitteln, um davon ausgehend Ziele und Maßnahmen zur Fortschrei-

bung des LVR-Gleichstellungsplans bis 2025 mit einer Laufzeit von vier Jahren gemäß § 5 

LGG NRW für die Beschlussfassung durch die politischen Gremien aufzuzeigen.

1 Der Ansatz des Gender Mainstreaming bedeutet, dass bei allen Vorhaben und Entscheidungen die unterschiedlichen 
Auswirkungen auf die Lebenssituationen und Interessen von Frauen und Männern grundsätzlich und systematisch zu 
berücksichtigen (vgl. u. a. https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/themen/gleichstellung/gleichstellung-und-teilhabe/strate-
gie-gender-mainstreaming).
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2 Beschäftigten struktur von 
Frauen und Männern im LVR

Im Folgenden werden Daten zur LVR-Beschäftigtenstruktur im Geschlechtervergleich dar-

gelegt und strukturelle Unterschiede im Zeitverlauf analysiert. Bezugsgrößen bilden die 

aufbereiteten Daten und Analysen zum Stichtag 31.12.2016 des Berichts der LVR-Stabs-

stelle Gleichstellung und Gender Mainstreaming aus dem Jahr 20172 sowie Vergleichsdaten 

des Stichtags 31.12.2020. 

2.1 Frauen und Männer im LVR3 
Zum Stichtag 31.12.2020 arbeiteten 6.379 Männer (35 Prozent) und 11.653 Frauen (65 Pro-

zent) mit folgender prozentualer Verteilung auf die LVR-Dezernate und wie Eigenbetriebe 

geführten LVR-Einrichtungen. 

2 Bericht der LVR-Stabsstelle Gleichstellung und Gender Mainstreaming 2014 – 2016, Köln, Juli 2017.

3 Alle Daten zur Personalstruktur wurden vom LVR-Fachbereich Personal und Organisation zum Stichtag 31.12.2020  
erhoben. Für die Aufbereitung und Auswertung dieser Daten ist die LVR-Stabsstelle Gleichstellung und Gender Main-
streaming verantwortlich. Die folgenden Prozentangaben sind gerundet.  
Ausgewiesen wurden alle Daten ohne sogenannte Ruhendfälle, ohne Personen in Ausbildung bzw. Qualifizierungsmaß-
nahmen (wie z. B. Praktika, Volontariate), ohne Fraktionen, Krankenhauszentralwäscherei und Studieninstitut.

Abbildung 1 – Geschlechterverteilung in den LVR-Dezernaten und wie Eigenbetriebe geführte LVR-Einrichtungen in  
Prozent
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Im Vergleich zum Stichtag 31.12.2016 ist der Anteil der Frauen mit 65 Prozent im pro-

zentualen Verhältnis zu den Männern um ein weiteres Prozent angestiegen. Zum Stichtag 

31.12.2016 lag der Anteil der Frauen bei 64 Prozent und der Männeranteil bei 36 Prozent4. 

Der prozentuale Anteil der Beamt*innen im LVR hat sich um einen Prozentpunkt verringert 

(zum Stichtag 31.12.2016 lag der Anteil der Beamt*innen bei acht Prozent und der Anteil 

der Beschäftigten bei 92 Prozent5). Von den insgesamt 1.264 Beamt*innen weisen 808 

Frauen und 456 Männer einen Beamt*innenstatus auf.

4 Bericht der LVR-Stabsstelle Gleichstellung und Gender Mainstreaming 2014 – 2016, LVR-Stabsstelle Gleichstellung und 
Gender Mainstreaming, Köln, 2017, S. 19.

5 Bericht der LVR-Stabsstelle Gleichstellung und Gender Mainstreaming 2014 – 2016, LVR-Stabsstelle Gleichstellung und 
Gender Mainstreaming, Köln, 2017, S. 20. 

Beschäftigte

Beamte*innen

93%

7%

Abbildung 2 – Laufbahngruppen im LVR allgemein

0 20 40 60 80 100

Frauen

Männer
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Beamte*innen 35% 65%

36% 64%

Abbildung 3 – LVR-Belegschaft nach Statusgruppen und Geschlecht
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2.2 Besoldungs- und Entgeltgruppen von 
Frauen und Männern im LVR

2.2.1 Besoldungsgruppen nach Geschlecht

Besoldungsgruppe Männer Frauen
A07 50% 50%
A08 21% 79%
A09 (LG6 1, 2. Einstiegsamt) 36% 64%
A09 (LG 2, 1. Einstiegsamt) 25% 75%
A10 (L2) 26% 74%
A11 30% 70%
A12 43% 57%
A13 (LG 2, 1. Einstiegsamt) 53% 47%
A13 (LG 2, 2. Einstiegsamt) 24% 76%
A14 42% 58%
A15 60% 40%
A16 67% 33%
B02 67% 33%
B03-B09 55% 45%
Gesamtergebnis 36% 64%

Abbildung 4 – Besoldungsgruppen nach Geschlecht

Gemessen an dem Anteil von 64 Prozent Beamtinnen an der Gesamtgruppe der Beamt*in-

nen sind Frauen in den Besoldungsgruppen ab A 12 mit Ausnahme der Besoldungsgruppe 

A 13 (LG 2, 2. Einstiegsamt) unterrepräsentiert. Ab A 15 liegt der Frauenanteil unterhalb 

der paritätischen Zielgröße von 50 Prozent. Positiv ist zu vermerken, dass bei den Wahlbe-

amt*innen eine Parität zwischen den Geschlechtern zu konstatieren ist.

6 LG: Laufbahngruppe
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2.2.2 Entgeltgruppen im TVöD nach Geschlecht

Insgesamt befinden sich in der Beschäftigtengruppe 7.468 Personen, die nach dem TVöD 

bezahlt werden, davon 2.712 Männer und 4.756 Frauen. Während sich in den untersten drei 

Entgeltgruppen ca. 75 Prozent Frauen befinden, weisen die obersten Entgeltgruppen der  

E 15- und AT- Verträge prozentual mehr Männer als Frauen auf. 

Es ist eine positive Entwicklung zu konstatieren. Lag zum Stichtag 31.12.2016 der prozen-

tuale Anteil der Frauen in der Entgeltgruppe E 15 noch bei 32 Prozent7. So lässt sich zum 

Stichtag 31.12.2020 bei den Frauen mit 45 Prozent in der E 15 ein Zuwachs von 13 Prozent 

feststellen. 

2.2.3 AT-Gehälter nach Geschlecht

Zum Stichtag 31.12.2020 lag der Männeranteil im LVR mit AT-Verträgen mit 59 Männern 

und einem durchschnittlichen Jahresgehalt von 133.665 Euro bei 63 Prozent. Mit 35 Frau-

en lag der prozentuale Anteil bei 37 Prozent mit einem durchschnittlichen Jahresgehalt in 

Höhe von 132.545 Euro. Damit gleichen sich die Durchschnittsgehälter der Frauen in dieser 

kleinen Gruppe von 94 Personen mit einer Differenz von 1.120 Euro zunehmend dem der 

Männer an. Generell ist ein positiver Trend des Frauenanteils in dieser Gehaltsgruppe zu 

erkennen. Zum Stichtag 31.12.2016 lag der Anteil der Frauen lediglich bei 27 Prozent8.

7 Bericht der LVR-Stabsstelle Gleichstellung und Gender Mainstreaming 2014 – 2016, LVR-Stabsstelle Gleichstellung und 
Gender Mainstreaming, Köln, 2017, S. 24.

8 Bericht der LVR-Stabsstelle Gleichstellung und Gender Mainstreaming 2014 – 2016, LVR-Stabsstelle Gleichstellung und 
Gender Mainstreaming, Köln, 2017, S. 27f.
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Abbildung 5 – Entgeltgruppen im TVöD nach Geschlecht in Prozent

12 | 2 Beschäftigten struktur von Frauen und Männern im LVR



2.2.4 Entgeltgruppen der Krankenpflegekräfte  
des TVöD-K (Pflege) nach Geschlecht

Männer Frauen
P5 49% 51%
P6 36% 64%
P7 26% 74%
P8 37% 63%
P9 45% 55%
P10 10% 90%
P11 41% 59%
P12 45% 55%
P13 63% 37%
P14 50% 50%
P15 53% 47%
Gesamt 37% 63%

Abbildung 6 – Entgeltgruppen der Krankenpflegekräfte des TVöD-K nach Geschlecht

5.044 Krankenpflegekräfte des TVöD-K waren zum Stichtag 2020 im LVR tätig, davon 3.053 

Frauen und 1.891 Männer. Weibliche Pflegekräfte sind trotz eines Gesamtanteils von 63 

Prozent in den obersten Entgeltgruppen, P 13 und P 15, in der Regel mit Leitungsaufgaben 

verbundenen Entgeltgruppen unterrepräsentiert. 

2.2.5 Entgeltgruppen9 des ärztlichen Personals nach 
Geschlecht

9 Die Entgeldgruppen basieren auf den Tarifverträgen TV-Ärzte VKA (Marburger Bund) und TVöD-K.
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Abbildung 7 – Entgeltgruppen des ärztlichen Personals nach Geschlecht
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Der Anteil von Frauen in den höheren Entgeltgruppen EG III und IV liegt unter ihrem Anteil 

an der Gesamtgruppe des ärztlichen Personals. Allerdings ist in den beiden oberen Entgelt-

gruppen (EG III/EG IV) eine kontinuierliche Steigerung zu verzeichnen. So ist in der EG III 

ein Plus von 5 Prozent (47 Prozent am Stichtag 31.12.2016 und 52 Prozent am 31.12.2020) 

und in der EG IV ein Zuwachs von 2 Prozent (56 Prozent am Stichtag 31.12.201610 und 58 

Prozent am 31.12.2020) festzustellen. 

2.2.6 Entgeltgruppen im Sozial- und Erziehungsdienst  
(TVöD-SuE) nach Geschlecht

Männer Frauen
Gesamt 29% 71%
absolute Zahlen 964 2.342

Abbildung 8 – Anzahl der Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst (TVöD-SuE) nach Geschlecht

Bei der Betrachtung der Entgeltgruppen im Sozial- und Erziehungsdienst (TVöD-SuE) ist 

festzuhalten, dass in allen Entgeltgruppen ein im Vergleich zum Stichtag 31.12.2016 un-

verändert sehr hoher Frauenanteil vorliegt und in den untersten Entgeltgruppen sich aus-

schließlich Frauen befinden. In den obersten Entgeltgruppen S 17 und S 18 sind Frauen 

mit einem Anteil von 73 Prozent oberhalb des prozentualen Anteils der Gesamtgruppe von 

71 Prozent vertreten.

10 Bericht der LVR-Stabsstelle Gleichstellung und Gender Mainstreaming 2014 – 2016, LVR-Stabsstelle Gleichstellung und 
Gender Mainstreaming, Köln, 2017, S. 26. 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Frauen

Männer

S2

S3

S4

S8B

S9

S10

S11

S12

S14

S15

S17

S18

Gesamt 71%

73%

73%

76%

100%

75%

78%

17%

65%

71%

68%

100%

100%

29%

27%

27%

24%

25%

22%

83%

35%

29%

32%

Abbildung 9 – Entgeltgruppen im Sozial- und Erziehungsdient (TVöD-SuE) nach Geschlecht
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2.2.7 Fazit

Zusammenfassend lässt sich bei der Betrachtung der Besoldungs- und Entgeltgruppen 

differenziert nach Geschlecht folgendes festhalten: 

Der Frauenanteil bei den Mitarbeitenden im LVR nimmt weiterhin zu. Dabei sind die Frau-

en überproportional in den unteren Besoldungs- und Entgeltgruppen vertreten sowie ab 

A 15/EG 15 unterrepräsentiert. Zwar liegt der Anteil der Frauen beim ärztlichen Personal 

in den höheren Entgeltgruppen EG III und IV unter ihrem Anteil an der Gesamtgruppe, er-

reicht aber im Gegensatz zu den Besoldungs- und Entgeltgruppen der Beamt*innen und 

TVöD-Beschäftigten einen Anteil oberhalb von 50 Prozent und erfüllt damit die nach dem 

LGG NRW vorgegebene Zielquote von 50 Prozent. Während im Sozial- und Erziehungsdienst 

in den höheren Entgeltgruppen der Frauenanteil dem Anteil der Gesamtgruppe Frauen 

entspricht, ist das weibliche Krankenpflegepersonal in den Entgeltgruppen P 13, P 14 und 

P 15 im Verhältnis zur Gesamtgruppe Frauen unterrepräsentiert und in den Entgeltgruppen 

P 13 und P 15 liegt der Anteil sogar unterhalb der im LGG NRW vorgegebenen Zielquote 

von 50 Prozent.
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2.3 Frauen und Männer in Ausbildung 
(Stand: 09.02.2021)

Art der Ausbildung 01.10.2016 09.02.2021
Männer Frauen Männer Frauen

Beamt*innen 26,3% 

20

73,7%

56

33,8%

61

66,2%

119
Handwerk 69%

38

31%

17

65%

28

35%

15
kaufm./Verwaltung 35,3%

24

64,7%

44

24%

13

76%

41
IT ohne kaufm. IT 73,7%

14

26,3%

5

79%

19

21%

5
Gesundheits- und Pflege-

dienst

30,8%

187

69,2%

421

30%

202

70%

477
Ergotherapie 18,3%

20

81,7%

89

11,5%

14

88,5%

107
Heilerziehungspflege 26,5%

59

73,5%

164

28,5%

65

71,5%

163
Heilpädagogik 23,3%

7

76,6

23

24,4%

10

75,6%

31
Sozialpädagogik/Erziehung 21,3%

39

78,7%

144

34,3%

69

65,7%

132
Gesamt 30%

408

70% 

963

31%

481

69%

1.090

Abbildung 10 – Ausbildung im LVR nach Geschlecht im Jahresvergleich

Im Vergleich zu 2016 erhöhte sich der prozentuale Anteil der männlichen Auszubildenden in 

der Beamt*innenlaufbahn von 26,3 auf 33,8 Prozent. Hinsichtlich der kaufmännischen und 

Verwaltungsausbildungen nahm der weibliche prozentuale Anteil zu. Während der Gesund-

heits- und Pflegedienst mit einem Verhältnis von 30 zu 70 Prozent konstant geblieben ist, 

ist bei der Sozialpädagogik und den Erziehungsberufen ein Anstieg an männlichen Auszu-

bildenden sowohl hinsichtlich der absoluten Zahlen als auch des prozentualen Anteils zu 

verzeichnen. Insgesamt liegt der Anteil der Männer in den sogenannten SAGE11-Berufen 

nach wie vor weit hinter dem der Frauen. Auch in Bezug auf die IT-Berufe hat sich der ge-

ringe Anteil der Frauen in diesem Ausbildungszweig nicht erhöht. 

11 SA für Soziale Arbeit, G für Gesundheit und Pflege und E für Erziehung und Bildung
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2.4 Frauen in Führungspositionen im LVR12

Frauen in Führungspositionen sind im LVR in verschiedenen Bereichen bereits gut vertre-

ten. Jedoch lassen sich hier, je nach Dezernat und Dienststelle, Unterschiede verzeichnen. 

Die nachfolgenden Darstellungen zeigen die genaue Verteilung von Frauen in Führungs-

positionen im LVR auf.

2.4.1 Frauen und Männer in Leitung13

Leitung Männer Frauen
LVR-Dez. 0 59% 41%
LVR-RVK 57% 43%
LVR-Dez. 1 58% 42%
LVR-InfoKom 60% 40%
LVR-Dez. 2 61% 39%
LVR-Dez. 3 74% 26%
LVR-Dez. 4 48% 52%
LVR-Jugendhilfe 52% 48%
LVR-Dez. 5 32% 68%
LVR-Dez. 6 100% /
LVR-Dez. 7 54% 46%
LVR-Dez. 8 30% 70%
LVR-Dez. 9 64% 36%
LVR-Heilpädagogische Hilfen 44% 56%
LVR-Kliniken 59% 41%
Gesamt 53% 47%

Abbildung 11 – Prozentuale Verteilung von Frauen und Männern in Leitung

Mit einem Anteil von 47 Prozent von Frauen in Leitungspositionen weist der LVR einen be-

achtlich hohen Wert auf und hat sich im Berichtszeitraum um vier Prozentpunkte erhöht 

(31.12.2016: 43 Prozent). 

12 Führungsposition: Alle Stellen mit Personalverantwortung

13 Positionen mit Leitungsschlüssel: Alle Stellen, bei denen eine Leitungsfunktion vermerkt ist.
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Die Dienststellen Dezernat 5 inkl. der LVR-Förderschulen, Dezernat 8 und der LVR-Verbund 

Heilpädagogische Hilfen haben die nach dem LGG NRW vorgegebene Zielquote „50 Prozent 

Anteil von Frauen in unterrepräsentierten Entgelt- und Besoldungsgruppen“ bezogen auf 

eine Leitungsposition zum Stichtag 31.12.2020 erreichen können. Dabei ist allerdings zu 

bedenken, dass diese Organisationseinheiten im Allgemeinen einen Frauenanteil von weit 

über 50 Prozent aufweisen. Das Dezernat 8 weist bei einem Belegschaftsanteil von 2/3 

Frauen mit 70 Prozent Frauen in einer Leitungsposition einen Frauenanteil entsprechend 

der Gesamtgruppe der Frauen auf. 

2.4.2 Frauen und Männer in Führungspositionen ab  
A 15/E 15/EG III

Männer Frauen
LVR-Dez. 0 60% 40%
LVR-RVK 90% 10%
LVR-Dez. 1 67% 33%
LVR-InfoKom 86% 14%
LVR-Dez. 2 63% 37%
LVR-Dez. 3 67% 33%
LVR-Dez. 4 63% 37%
LVR-Jugendhilfe 86% 14%
LVR-Dez. 5 50% 50%
LVR-Dez. 6 100% /
LVR-Dez. 7 33% 67%
LVR-Dez. 8 44% 56%
LVR-Dez. 9 60% 40%
LVR-Heilpädagogische Hilfen 67% 33%
LVR-Kliniken 59% 41%
Gesamt 61% 39%

Abbildung 12 – Frauen und Männer in Führungspositionen ab A 15/E 15/EG III

Mit einem Anteil von 39 Prozent ist der Frauenanteil in Führungspositionen ab A 15/E 15/

EG III in den letzten Jahren deutlich gestiegen. So betrug der Anteil in 2009 lediglich 28 

Prozent, in 2013 31 Prozent und in 2016 37 Prozent. Hierbei erreichen die drei Dezernate 

5, 7 und 8 einen Frauenanteil oberhalb der 50 Prozentquote. 

18 | 2 Beschäftigten struktur von Frauen und Männern im LVR



Der Frauenanteil von 39 Prozent im LVR entspricht in etwa dem bundesweiten Anteil von 

Frauen in Spitzenpositionen der Regierungen, Ministerien und in den Senaten (39,8 Prozent 

Ende 2019).14 

Abbildung 13 – Frauen in Führungspositionen ab A 15/EG 15/EG III im Zeitverlauf im LVR

2.4.3 Fazit

Angesichts der Gesamtbelegschaft von 65 Prozent Frauen im LVR bedarf es weiterhin dif-

ferenzierter Anstrengungen, die Mindestzielgröße von 50 Prozent Frauen in den oberen 

Führungspositionen zu erzielen. So weisen die Dezernate 1 und 3 sowie der LVR-Verbund 

Heilpädagogischer Hilfen mit jeweils einem Frauenanteil von 33 Prozent sowie die Rheini-

sche Versorgungskassen mit 10 Prozent, LVR-InfoKom und die LVR-Jugendhilfe mit jeweils 

14 Prozent einen besonders niedrigen Anteil von Frauen in Führungspositionen ab A 15/E 

15/EG III auf. Ein Grund für den teilweise geringen Frauenanteil in den oberen Führungs-

positionen liegt bei den Dezernaten und Dienststellen mit männlich geprägten Berufs- und 

Arbeitsfeldern vermutlich darin begründet, auf einen nur sehr geringen internen und ex-

ternen Bewerberinnenmarkt (zum Beispiel IT-Expertinnen, Ingenieurinnen) zurückgreifen 

zu können. Dagegen weisen die mit einer hohen weiblichen Belegschaft gekennzeichneten 

Dezernate 5, 7 und 8 einen prozentualen Frauenanteil oberhalb von 50 Prozent auf.

14 4. Atlas zur Gleichstellung von Frauen und Männern in Deutschland, Juli 2020, Herausgeber: Bundesministerium für 
Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ). 
Das Land NRW wies beispielsweise in 2017 einen Frauenanteil bei den Tarifbeschäftigten im unmittelbaren Landes-
dienst von 43 Prozent in der EG 15, 38,9 Prozent in der EG 15 Ü sowie 36,9 Prozent bei den AT-Verträgen aus (Atlas zur 
Gleichstellung von Frauen und Männern in Nordrhein-Westfalen, 2020, Herausgeber: Ministerium für Heimat, Kommu-
nales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen).
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3 Personalgewinnung und 
-entwicklung von Frauen und 
Männern

Im Folgenden werden die wesentlichen Maßnahmen im LVR, die der Förderung von Frauen 

und damit zum Abbau von Unterrepräsentanz hilfreich sind, aus der Gleichstellungspers-

pektive dargelegt, um davon ausgehend weiterführende Handlungsbedarfe zur Fortschrei-

bung des LVR-Gleichstellungsplans bis 2025 zu generieren. 

3.1 Stellenbesetzung bei 
Unterrepräsentation von Frauen

Ein wesentliches Instrument zur Erhöhung der Frauen in unterrepräsentierten Bereichen 

bildet das in § 7 LGG NRW festgelegte Verfahren zur Förderung von Frauen bei Unterreprä-

sentanz. Demnach sind Frauen bei gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung 

bevorzugt einzustellen, sofern nicht in der Person eines Mitbewerbers liegende Gründe 

überwiegen. Gleiches gilt für die Vergabe von Ausbildungsplätzen, Beförderung und die 

Übertragung höherwertiger Aufgaben. Ein regelhaftes internes und externes Ausschrei-

bungsverfahren und ein transparentes, vergleichbares und standardisiertes sowie in der 

Regel multimodales Auswahlverfahren von Leitungsstellen im LVR begünstigt die konse-

quente Anwendung des sogenannten Frauenförderzusatzes bei Unterrepräsentanz und bil-

det daher ein wesentliches Instrument, um den Anteil von Frauen in Führungspositionen zu 

erhöhen. Die Feststellung der Unterrepräsentanz erfolgt tagesaktuell und auf Ebene der 

LVR-Dienststellen, LVR-Außendienststellen und wie Eigenbetriebe geführten Einrichtun-

gen des LVR. Damit wird sichergestellt, dass erhebliche Unterrepräsentanzen von Frauen 

in einem Beschäftigtenbereich nicht durch Überrepräsentanzen in einem anderen ausge-

glichen werden. Der Unterschiedlichkeit der LVR-Dienststellen und LVR-Einrichtungen im 

Verband wird damit Rechnung getragen. 
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3.2 Maßnahmen zur Personalentwicklung 
und -gewinnung 

Unterstützt werden die Stellenbesetzungsverfahren mit Personalentwicklungs- und Ge-

winnungsprogrammen, die zudem einen Beitrag dazu leisten, den Anteil von Frauen in 

Führungspositionen zu erhöhen. Im Folgenden werden die wesentlichen Angebote zur Per-

sonalentwicklung und -gewinnung skizziert und der jeweilige Frauen- und Männeranteil 

für den Berichtszeitraum 2017 bis 2020 dargelegt.

3.2.1 Traineeprogramme

Im Berichtszeitraum hat der LVR zwei zweijährige Traineeprogramme für Hochschulab-

solvent*innen unterschiedlicher Fachrichtungen mit einem integrierten Mentoring ange-

boten. Neun Frauen und sieben Männer konnten das Programm erfolgreich absolvieren 

und sind als Nachwuchskräfte in den LVR eingemündet. Ein weiterer Durchlauf sowie ein 

Traineeprogramm für das Management im LVR-Klinikverbund und LVR-Verbund Heilpäd-

agogischer Hilfen starten in 2022.

3.2.2 Modulare Qualifizierung

Das LVR-Dezernat Personal und Organisation ermöglicht im Rahmen der Personalent-

wicklung unter Beachtung der jeweiligen Bedarfslage der Beamt*innen des LVR, sich für 

eine berufliche Entwicklung innerhalb der Laufbahngruppe 2 zum 2. Einstiegsamt zu qua-

lifizieren. Auch für Beschäftigte besteht seit 2018 eine dementsprechende Entwicklungs-

möglichkeit.

Im Berichtszeitraum wurden zwei Kurse der Modularen Qualifizierung für Beamt*innen 

und Tarifbeschäftigte aus dem Verwaltungsbereich zur Weiterqualifizierung angeboten. Die 

Auswahl aus dem Pool der Bewerbenden erfolgte durch ein mehrstufiges Auswahlverfah-

ren. Insgesamt absolvierten 24 Frauen und 16 Männer das Programm.
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3.2.3 Stipendienprogramm „LVR-Klinik Start“

Um auch im ärztlichen Bereich frühzeitig Nachwuchskräfte gewinnen zu können, wurde 

das Stipendienprogramm „LVR-Klinik Start“ initiiert. Es bietet Medizinstudierenden theo-

retische und praktische Einblicke in das Arbeitsfeld der Psychiatrie und Psychotherapie mit 

dem Ziel, diese für eine Mitarbeit im LVR-Klinikverbund zu gewinnen. Von 2017 bis 2020 

nahmen an dem Programm insgesamt 77 Frauen (78 Prozent) und 22 Männer (22 Prozent) 

teil.

3.2.4 Fit für die Pflegedienstleitung („Fit für die PDL“)

Dieses Personalentwicklungsprogramm bereitet Führungskräfte aus dem Pflege- und Er-

ziehungsdienst gezielt auf eine Führungsposition als Pflegedienstleitung vor. Sowohl Fach- 

als auch Leitungskompetenzen werden durch Praxiseinsätze, auch in anderen LVR-Klini-

ken, einschließlich theoretischer Abschnitte gestärkt und praktisch erprobt. Einzel- und 

Gruppensupervisionen sowie eine Begleitung durch eine*n Pflegedirektor*in ergänzen das 

Programm. 2017 nahmen drei Frauen und fünf Männer an dem Programm erfolgreich teil, 

davon mündeten alle drei Frauen und drei der fünf Männer in eine Pflegedienstleitung 

ein. 2019 nahmen vier Frauen und drei Männer teil, davon übernahmen zwei Frauen eine 

Pflegedienstleitung. 

 

3.2.5 Cross-Mentoring: FliP – Führung leben im Pflegedienst

Das Cross-Mentoring-Programm „FliP – Führung leben im Pflegedienst“ richtet sich an 

angehende Stationsleitungen, die klinikübergreifend durch eine*n Mentor*in aus dem Pfle-

gedienst mit Führungserfahrung in der beruflichen Entwicklung unterstützt werden. 

Im Berichtszeitraum wurden mit den LVR-Kliniken in Kooperation mit den Kliniken der 

Stadt Köln und dem Städtischen Klinikum Solingen zwei Durchläufe mit insgesamt je 39 

und je 38 Tandems durchgeführt. Davon nahmen an dem Programm insgesamt 24 weibli-

che und neun männliche Mentees sowie 28 Mentor*innen aus LVR-Kliniken teil. 

3.2.6 Führungskräftenachwuchsprogramm (FNP) in  
LVR-Kliniken 

Das berufsfeldübergreifende Führungskräftenachwuchsprogramm (FNP) in LVR-Klini-

ken richtet sich an Führungskräfte, die mittelfristig für eine gehobene Führungsposition 
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folgender Berufsgruppen in Frage kommen: Stationsleitungen/stellv. Stationsleitungen, 

Oberärzt*innen, Fachärzt*innen, Psycholg*innen, Mitarbeitende klinischer Funktions-Stel-

len, Stabstellen und aus Administration und Technik. In sechs Seminaren entwickeln sie 

zentrale Führungskompetenzen und werden durch eine fortlaufende Coaching-Gruppe und 

zu weiteren Angeboten begleitet. Im Berichtszeitraum schlossen 17 Teilnehmende, davon 

elf Frauen, das Programm erfolgreich ab und mündeten in den nächsten Karriereschritt 

ein. In 2020 starteten erneut 18 Teilnehmende, davon 10 Frauen aus den oben genannten 

Bereichen, in einen neuen Durchlauf des Programms.

3.2.7 Führungskräfteentwicklung im LVR-Klinikverbund 

Das verpflichtende Führungskräfteentwicklungsprogramm (FEP) richtet sich an alle Füh-

rungskräfte der 1. bzw. 2. Führungsebene (inkl. Stellvertretungen) des LVR-Klinikverbun-

des. Teilnehmende an dem Fortbildungsprogramm sind neben den leitenden Mitarbeiten-

den der therapeutischen Dienste Dezernats- und Fachbereichsleitungen des Dezernats 

8. Insgesamt nahmen an den beiden Personalentwicklungsprogrammen FNP und FEP im 

Berichtszeitraum 2017 bis 2020 259 Personen, davon 139 Frauen und 120 Männer, teil. 

3.2.8 Fortbildung der LVR-Akademie für seelische Gesundheit
 

Teilnehmende 2017 2018 2019 2020
Frauen 1.045

64%

1.020

64%

968 

63%

671

68%
Männer 579

36%

583

36%

570

 37%

320 

32%
Gesamt 1.624 1.603 1.538 981

Abbildung 14 – Teilnehmende der LVR-Akademie für seelische Gesundheit 2017-2020

Der Frauenanteil der Teilnehmenden aus dem LVR-Klinik-Verbund an Fortbildungen der 

LVR-Akademie für seelische Gesundheit – einschließlich der Teilnahme am interdiszip-

linären Führungskräfteprogramm – lag in den Jahren 2017 bis 2019 konstant bei ca. 64 

Prozent mit einem leichten prozentualen Anstieg der weiblichen Beschäftigten im Jahr 

2020 während der Corona-Pandemie, also in dem Jahr, in dem vorwiegend digitale Formate 

angeboten wurden.
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3.2.9 Beratung zum Bochumer Inventar zur berufsbezogenen 
Persönlichkeitsbeschreibung (BIP) der LVR-Akademie für 
seelische Gesundheit

Das Bochumer Inventar zur berufsbezogenen Persönlichkeitsbeschreibung (BIP) wurde 

am Psychologischen Institut der Ruhruniversität Bochum entwickelt und wird im Rahmen 

eines Beratungsangebots für Mitarbeitende genutzt, die sich mit der Frage auseinander-

setzen und reflektieren wollen, ob sie eine Leitungsaufgabe anstreben möchten sowie für 

leitende Mitarbeitende, die sich mit persönlichen Aspekten in der Leitungspraxis ausein-

andersetzen wollen. Im Berichtszeitraum haben insgesamt 38 Männer und 27 Frauen aus 

LVR-Klinken das Beratungsangebot wahrgenommen. 

3.2.10 Fortbildung, Coaching und Führungskräftecurriculum 
(FKC) des LVR-Institut für Training, Beratung und Entwicklung

Neben einem Fortbildungsprogramm bietet das LVR-Institut für Training, Beratung und 

Entwicklung (ITBE) seit 2020 ein umfassendes Führungskräfte-Curriculum (FKC) basie-

rend auf einem standardisierten und allgemeingültigen LVR-Schlüsselkompetenzmodell 

für Führungskräfte an. Das Fortbildungsprogramm mit Basismodulen und Wahlpflicht-

modulen zu den Kompetenzbereichen Haltung, Handlung, Entwicklung und Wissen richtet 

sich verpflichtend an alle LVR-Führungskräfte mit Personalverantwortung mit Ausnahme 

des LVR-Klinikverbundes und des LVR-Verbundes Heilpädagogischer Hilfen, da diese über 

ein eigenes Führungskräfteprogramm verfügen (siehe oben). 

 2017 2018 2019 2020
Männer 1.091

32,43%

1.160

30,53%

1.403

30,52%

1.100

33,85%
Frauen 2.273

67,57%

2.640

69,47%

3.144

69,48%

2.150

66,15%

Abbildung 15 – Teilnehmende15 an Fortbildungen 2017-2020 inkl. Teilnahme am FKC ab 2020

Führungskräfte-Curriculum 2020
Männer 318 (46,09%)
Frauen 372 (53,91%)

Abbildung 16 – Teilnehmende nach Geschlecht am FKC 2020

15 Es sind die tatsächlichen Teilnahmen berücksichtigt, d. h. wenn eine Person zwei- oder mehrmals teilgenommen hat, 
ist sie auch entsprechend mehrfach in der Auswertung berücksichtigt worden.
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 Coachings16 2017 2018 2019 2020
Männer 50,00%

11

36,84%

14

43,75%

14

26,09%

6
Frauen 50,00%

11

63,16%

24

56,25%

18

73,91%

17

Abbildung 17 – Teilnehmende an Coachings nach Geschlecht 2017-2020

Der Anteil der Frauen an der Teilnahme an Fortbildungen liegt gleichbleibend etwas ober-

halb der Gesamtgruppe der Frauen im LVR. Hinsichtlich der Teilnahme an Fortbildungs-

modulen des Führungskräfte-Curriculums liegt der prozentuale Anteil sogar oberhalb des 

Anteils an Frauen in Führungspositionen von 47 Prozent. Es ist ein Hinweis dafür, dass das 

Programm von Frauen in Führungspositionen angenommen und genutzt wird. Bemerkens-

wert ist zudem, dass der prozentuale Anteil der Frauen an Coachings im Verhältnis zu den 

Männern in den letzten Jahren angestiegen ist und in 2020 mittlerweile im Verhältnis zum 

Männeranteil bei knapp 74 Prozent lag. 

3.2.11 IT-Fortbildungen (InfoKom)

interne Fortbildung externe Fortbildung
Jahr Männer Frauen Jahr Männer Frauen 
2017 1.006

47%

1.739

53%

2017 107

67%

52

33%
2018 397

35%

747

65%

2018 137

82%

31

18%
2019 938

48%

1.013

52%

2019 137

72%

54

28%
2020 667

44%

725

56%

2020 97

72%

38

28%

Abbildung 18 – Teilnehmende an IT-Fortbildungen (LVR-InfoKom) nach Geschlecht 2017-2020

Die IT-Fortbildungen im LVR werden sowohl von den weiblichen Beschäftigten mit einem 

prozentualen Anteil von 56 Prozent als auch von den Männern mit einem Anteil von 44 

Prozent umfassend wahrgenommen. Dagegen wurden die externen, eher spezialisierten 

IT-Fortbildungen, überwiegend von männlichen Beschäftigten besucht. 

16 Es wurden nur die in dem jeweiligen Jahr abgeschlossenen Coachings berücksichtigt. D.h., ein Coaching, das 2018 
begonnen und in 2019 geendet hat, ist nur in 2019 berücksichtigt.
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3.2.12 Girls` und Boys` Day im LVR

Eine Möglichkeit für Schüler*innen, einen Tag lang die verschiedensten Berufsfelder zu 

testen, stellt der jährlich stattfindende Girls‘ und Boys‘ Day dar. Der Boys‘ Day – der soge-

nannte „Zukunftstag für Jungen“ dient dazu, dass Jungen Berufe kennenlernen, in denen 

bislang nur wenige Männer arbeiten. Das sind vor allem Ausbildungsberufe und Studien-

gänge aus dem sozialen, erzieherischen und pflegerischen Bereich. Im Berichtszeitraum 

haben im LVR im Jahr 2017 93 Jungen, 2018 88 Jungen und 2019 87 Jungen am Boys‘ Day 

für Berufsfelder im sozialen, erzieherischen und pflegerischen Bereich in den LVR-Kliniken 

und LVR-Schulen teilgenommen. 

Beim Girls‘ Day – dem „Mädchen-Zukunftstag“ bieten Unternehmen, Betriebe, Hochschu-

len und Forschungseinrichtungen in jedem Jahr in ganz Deutschland für Schülerinnen 

einen Praxistag in Ausbildungsberufen und Studiengängen in den Feldern IT, Handwerk, 

Naturwissenschaften und Technik an, in denen Frauen bisher noch eher selten vertreten 

sind. Verschiedene LVR-Einrichtungen öffneten ihren IT oder handwerklichen Bereich für 

interessierte Schülerinnen. Im Berichtszeitraum nahmen in 2017 39 Mädchen, in 2018 49 

Mädchen und in 2019 47 Mädchen teil. Im Jahr 2020 konnten der Boys` und Girls` Day 

aufgrund der Corona-Pandemie nicht angeboten werden. Von den zuvor genannten Teilneh-

menden nahmen 26 Schüler*innen aus drei LVR-Förderschulen in der LVR-Zentralverwal-

tung am jeweiligen Aktionstag teil. Hierbei wurden die Bereiche Informationstechnologie, 

Mediengestaltung, Fotografie, Schreinerei, Gärtnerei, technischer Fahrdienst und Verwal-

tung vorgestellt. Von zwei Schülerinnen ist bekannt, dass sie daraufhin eine Ausbildung 

beim LVR begonnen und mittlerweile erfolgreich absolviert haben. 

3.2.13 Frauen in MINT-Berufen

Um den Frauenanteil in den MINT-Berufen (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, 

Technik) zu erhöhen, wird folgender Zusatz in den Text einer Stellenausschreibung im LVR 

mit aufgenommen: „Gerne würden wir den Anteil von Frauen in MINT-Berufen erhöhen. 

Bewerbungen von Frauen sind daher besonders erwünscht“. Bei der Auswahl der Beru-

fe werden die unter den MINT-Berufen subsumierten Ausbildungsgänge der Berufeliste  

(https://www.klischee-frei.de) zum Girls’ Day entnommen. Hierbei handelt es sich um Be-

rufe, bei denen der Frauenanteil unterhalb von 50 Prozent liegt.

Des Weiteren ist der LVR Mitglied bei der bundesweiten Initiative Klischeefrei17 zur Unter-

stützung einer geschlechtergerechten Berufs- und Studienwahl und LVR-InfoKom enga-

17 https://www.klischee-frei.de

26 | 3 Personalgewinnung und -entwicklung von Frauen und Männern

https://www.klischee-frei.de
https://www.klischee-frei.de


giert sich als Paktpartner im „Nationaler Pakt für Frauen in MINT-Berufen“ im Rahmen 

des Verbundprojektes MINTvernetzt (https://mint-vernetzt.de/pakt/unternehmen-und-stif-

tungen/lvr-info-kom).

3.3 Beurteilungswesen

Ein weiteres bedeutsames Instrument für die interne Personalentwicklung bildet das Beur-

teilungswesen. Im Berichtszeitraum wurden neue Beurteilungsrichtlinien eingeführt, mit 

denen unter anderem das Benachteiligungsverbot für verschiedene Personengruppen, wie 

zum Beispiel für Beschäftigte in Elternzeit, bekräftigt wird. Ein besonderes Augenmerk 

wird dabei auf die gendergerechte Beurteilung gelegt. Ein Handlungsleitfaden zur Gen-

der-Kompetenz mit dem Titel „Geschlechtergerecht beurteilen – Arbeitshilfe zur Erstellung 

dienstlicher Beurteilungen“18 ist daher integraler Bestandteil des Beurteilungswesens und 

handlungsleitend für die beurteilenden Führungskräfte. 

18 https://intranet/media/lvr_intranet/wissen___service/arbeits___karriere/arbeiten_im_lvr/beurteilungsrichtlinien/anla-
gen_ab_2020/Anlage_3_Geschlechtergerecht_beurteilen.pdf
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4 Vereinbarkeit von Erwerbs- 
und Sorgearbeit für Frauen 
und Männer

Im nachfolgenden Kapitel werden eine Bestandsaufnahme und -analyse zu den Indikatoren 

der Teilzeitbeschäftigung, Inanspruchnahme von Elternzeit sowie Heimarbeit / Mobiles Ar-

beiten vorgenommen sowie die im Verlauf des Berichtszeitraums erfolgten Maßnahmen zur 

Unterstützung einer guten Vereinbarkeit von Erwerbs- und Sorgearbeit im LVR dargelegt. 

4.1 Frauen und Männer in Teilzeit
Bei Betrachtung des Anteils von Frauen und Männern in Teilzeit im LVR ergibt sich fol-

gendes Bild: Von insgesamt 7.850 Beschäftigten in Teilzeit waren zum Stichtag 31.12.2020 

1.421 Männer und 6.429 Frauen teilzeitbeschäftigt. Das prozentuale Verhältnis von Frauen 

und Männern in Teilzeit verteilt sich auf die LVR-Dezernate und LVR-Dienststellen wie folgt:

LVR-Dienststellen Männer Frauen
LVR-Dez. 0 6% 94%
LVR-RVK 6% 94%
LVR-Dez. 1 10% 90%
LVR-InfoKom 42% 58%
LVR-Dez. 2 10% 90%
LVR-Dez. 3 12% 88%
LVR-Dez. 4 17% 83%
LVR-Jugendhilfe 17% 83%
LVR-Dez. 5 11% 89%
LVR-Dez. 7 9% 91%
LVR-Dez. 8 21% 79%
LVR-Dez. 9 28% 72%
LVR-Heilpädagogische Hilfen 21% 79%
LVR-Kliniken 18% 82%
Gesamt 18% 82%

Abbildung 19 – Frauen und Männer in Teilzeit in Prozent
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Dabei muss allerdings bedacht werden, dass der hohe Anteil der Männer in Teilzeit bei 

LVR-InfoKom oder auch der sehr hohe Anteil von Frauen in Teilzeit in den Dezernaten 5 

und 7 darin begründet sein kann, dass es Bereiche sind, in denen besonders viele Männer 

bzw. Frauen arbeiten. Mit der Grafik werden daher lediglich Tendenzen sichtbar. Insgesamt 

kann geschlussfolgert werden, dass die Möglichkeit, in Teilzeit zu arbeiten, von Frauen 

nach wie vor weit häufiger genutzt wird, um Beruf und Familie miteinander zu vereinbaren 

als dies bei Männern der Fall ist. Dies entspricht der im LVR durchgeführten qualitativen 

Väterstudie19, der zur Folge die befragten Väter im LVR in der Regel das Familienmodell 

des Hauptverdieners mit dem Zuverdienst der Partner*in leben. Gleiches lässt sich auch 

bei Betrachtung der Führung in Teilzeit im Geschlechtervergleich konstatieren.

4.2 Führung in Teilzeit

19 Franzke, Bettina: Neue Väter – Gibt es sie? Selbstverständnis und Bedürfnisse von Vätern im öffentlichen Dienst,  
Herausgeber: LVR-Stabsstelle Gleichstellung und Gender Mainstreaming, Köln, 2020. Download:  
https://www.professor-franzke.de/pdf/Franzke_Neue_Vaeter_Gibt_es_sie_2020.pdf
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Abbildung 20 – Führung in Teilzeit in einer Leitungsposition nach Geschlecht
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Von insgesamt 164 Personen in Teilzeitführung befanden sich zum Stichtag 31.12.2020 

45 Männer (9 Prozent im Verhältnis zu allen Männern in einer Leitungsposition) und 119 

Frauen (27 Prozent im Verhältnis zu allen Frauen in einer Leitungsposition) in Teilzeit. Im 

Vergleich zum Stichtag 31.12.2016 hat sich damit die Zahl der Frauen und Männer, die in 

Teilzeit führen, um 40 Personen zugenommen. Von insgesamt 124 Führungskräften, die 

am Stichtag 31.12.2016 eine Leitungsposition in Teilzeit inne hatten, führten 87 Frauen 

und 37 Männer in Teilzeit20. Damit ist sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen ein 

Zuwachs zu verzeichnen. 

Durch die konsequente interne und externe Ausschreibung in Vollzeit und Teilzeit aller zu 

besetzenden Stellen und der Anwendung in allen Berufsbereichen sowie auf allen Hier-

archieebenen weist der LVR einen relativ hohen Anteil von Frauen und Männern in Teil-

zeitführung auf. Dabei erklärt sich beispielsweise der hohe Anteil prozentuale Anteil von 

männlichen Führungspersonen in Teilzeit im Dezernat 8 damit, dass sich im Dezernat 8 

insgesamt nur wenige Männer in Leitungspositionen befinden. Mit dem hohen Männeran-

teil im LVR-Verbund Heilpädagogischer Hilfen kommt vermutlich die allgemein hohe Teil-

zeitquote im Schichtdienstsystem sowohl bei Männern als auch bei Frauen zum Tragen21. 

4.3 Teilzeit von Frauen und Männern nach 
Altersgruppen

20 Bericht der LVR-Stabsstelle Gleichstellung und Gender Mainstreaming 2014 – 2016, LVR-Stabsstelle Gleichstellung und 
Gender Mainstreaming, Köln, 2017, S. 51. 

21 Insgesamt handelt es sich bei den prozentualen Angaben zu den Dezernaten und wie Eigenbetriebe geführten  
LVR-Einrichtungen um sehr geringe Fallzahlen. Daher lassen sich zu den einzelnen Organisationseinheiten keine fun-
dierten Schlussfolgerungen ziehen. 
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Abbildung 21 – Teilzeit nach Altersgruppen und Geschlecht
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55 Prozent der Frauen und 22 Prozent der Männer im LVR sind teilzeitbeschäftigt. Im Ver-

gleich zum Stichtag 31.12.2016 liegt der Teilzeitanteil der Frauen unverändert bei 55 Pro-

zent. Dagegen hat sich der Teilzeitanteil der männlichen Beschäftigte um drei Prozent 

erhöht. Auch in den mittleren Altersgruppen liegt der Teilzeitanteil der Frauen mit über 

60 Prozent unverändert hoch und es ist anzunehmen, dass der hohe Anteil der weiblichen 

Teilzeitbeschäftigten in der Familienarbeit begründet ist. Bei den Männern ist in der Alters-

gruppe von 41 bis 50 Jahren im Vergleich zum Stichtag 31.12.2016 ein Anstieg von drei bzw. 

vier Prozent zu verzeichnen22. Damit zeigt sich eine Entwicklung, die vermuten lässt, dass 

der Anteil der Väter im LVR, die wegen der Familie ihre Arbeitszeit reduzieren, zunimmt. 

Lediglich in der Altersgruppe bis 25 Jahre weisen die Frauen und Männer einen gleich ho-

hen Teilzeitanteil auf. Dieser hohe Anteil liegt vermutlich in der Arbeitszeitreduzierung auf-

grund von Aus- und Weiterbildungen begründet. Insgesamt könnte die Teilzeitentwicklung 

im LVR auch ein Hinweis darauf sein, dass sowohl Männer und als auch Frauen, unabhängig 

von ihrer individuellen Familiensituation, ihre Arbeitszeit zunehmend für eine ausgewogene 

Work-Life-Balance reduzieren.

Arbeitszeit Männer Frauen
unter 50% 15,8% 13,3%
50- unter 70% 29,4% 41,6%
70- unter 100% 54,8% 45,1%
Gesamt 100% 100%

Abbildung 22 – Teilzeit nach Arbeitszeitvolumina und Geschlecht der Teilzeitbeschäftigten

Arbeitszeit Männer Frauen
unter 50% 3,5% 7,3%
50- unter 70% 6,6% 22,9%
70- unter 100% 12,2% 25%
100% 77,7% 44,8%
Gesamt 100% 100%

Abbildung 23 – Teilzeit nach Arbeitszeitvolumina und Geschlecht der Beschäftigten gesamt

Während der überwiegende Anteil der Männer vollzeitnah oder in Vollzeit beschäftigt ist, 

sind Frauen überwiegend in Teilzeit und im Vergleich zum Stichtag 31.12.2016 unverändert 

zu gut 30 Prozent mit Arbeitszeitvolumina von unter 70 Prozent beschäftigt. Das bedeutet, 

dass ein beachtlich hoher Anteil von Frauen und damit fast jede dritte Frau im LVR unter-

halb von 70 Prozent teilzeitbeschäftigt ist. 

22 Bericht der LVR-Stabsstelle Gleichstellung und Gender Mainstreaming 2014 – 2016, LVR-Stabsstelle Gleichstellung und 
Gender Mainstreaming, Köln, 2017, S. 44ff. 
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4.4 Inanspruchnahme von Elternzeit unter 
Berücksichtigung der Länge der Elternzeit  
in 2020

Im Jahr 2020 nahmen insgesamt 917 Frauen und 215 Männer Elternzeit. Im Vergleich zum 

Jahr 201623 liegt dabei der Anteil der Männer, die Elternzeit in Anspruch genommen haben, 

unverändert bei 19 Prozent. Bei Betrachtung der Länge der Elternzeitinanspruchnahme 

der Männer und Frauen nahmen in 2020 73 Prozent der Männer bis zu zwei Monate, 22 Pro-

zent bis zu einem Jahr und nur fünf Prozent länger als ein Jahr Elternzeit (in 2016 sieben 

Prozent). Schaut man sich die prozentuale Verteilung innerhalb der Inanspruchnahme der 

Frauen an, nahmen in 2020 nur drei Prozent der Frauen bis zu zwei Monate Elternzeit, bis 

zu 41 Prozent bis zu einem Jahr und mit 57 Prozent über die Hälfte der Frauen länger als 

ein Jahr Elternzeit. Im Vergleich zu 2016 hat sich der prozentuale Anteil der Frauen, die 

länger als ein Jahr Elternzeit nahmen, um zwei Prozentpunkte erhöht. 

23 Bericht der LVR-Stabsstelle Gleichstellung und Gender Mainstreaming 2014 – 2016, LVR-Stabsstelle Gleichstellung und 
Gender Mainstreaming, Köln, 2017, S. 42f. 
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Abbildung 24 – Inanspruchnahme von Elternzeit unter Berücksichtigung der Länge nach Geschlecht
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4.5 Elternschaft bei Frauen und Männern in 
Leitung und Führung

Es ist davon auszugehen, dass sich sowohl eine längerfristige Teilzeitbeschäftigung als 

auch eine lange Elternzeitinanspruchnahme nachteilig auf die beruflichen Entwicklungs-

chancen zur Wahrnehmung einer Führungsposition auswirken. Diese Annahme wird bei 

Betrachtung der Elternschaft von leitenden Mitarbeitenden im LVR im Geschlechterver-

gleich deutlich. In den Dezernaten 5, 7 und 8, die zugleich einen sehr hohen Frauenanteil 

aufweisen, liegt der Anteil der Frauen mit Kindern oberhalb des Männeranteils mit Kindern 

in einer Führungsposition. So liegt der Frauenanteil mit Kindern in einer Leitungsposition 

insgesamt bei 40 Prozent. Dem gegenüber haben 60 Prozent der Männer in einer Leitungs-

position mindestens ein Kind. 

4.6 Heimarbeit / Mobiles Arbeiten

 

Stichtag Männer Frauen
31.12.2016 36% 64%
31.12.2020 33% 67% 

Abbildung 26 – Inanspruchnahme von Heimarbeit/Mobiles Arbeiten nach Geschlecht

Bei Betrachtung der Heimarbeit im Vergleich zum Stichtag 31.12.201624 hat sich die prozen-

tuale Verteilung der Heimarbeit mit einer Individualvereinbarung zwischen den Geschlech-

24 Bericht der LVR-Stabsstelle Gleichstellung und Gender Mainstreaming 2014 – 2016, LVR-Stabsstelle Gleichstellung und 
Gender Mainstreaming, Köln, 2017, S. 53f. 

Abbildung 25 – Elternschaft bei Frauen und Männern in Leitung
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tern in Richtung der Frauen verschoben. Während die Anzahl der Männer weitgehend kons-

tant geblieben ist (646 zum 31.12.2016, 650 zum 31.12.2020), hat sich die Anzahl der Frauen 

von 1.146 in 2016 auf 1.333 zum 31.12.2020 erhöht. Dabei ist allerdings zu bedenken, dass 

in den letzten Jahren die Anzahl der weiblichen Beschäftigten im LVR kontinuierlich zuge-

nommen hat. 

4.6.1 Exkurs: Mobiles Arbeiten aus Gleichstellungssicht

Durch den Ausbau des mobilen Arbeitens birgt die Digitalisierung große Chancen einer bes-

seren Vereinbarkeit von Erwerbs- und Sorgearbeit, auch für Führungskräfte. Dem folgend 

wurde in der Mitarbeitendenbefragung 2021 zum Themenfeld der Vereinbarkeit von „Beruf 

und Familie“ im LVR eine hohe Zufriedenheit angegeben; dabei konnten keine Unterschiede 

zwischen den Geschlechtern festgestellt werden25. 

Aktuelle Studien zu den Auswirkungen der Corona-Pandemie zeichnen ein differenzierte-

res Bild. Einerseits birgt Homeoffice die Chance, mehr partnerschaftliche Arbeitszeit der 

Geschlechter zu ermöglichen, andererseits verstärken sich traditionelle Muster der Ar-

beitsteilung. So stellten einschlägige Studien zu den Auswirkungen der Corona-Krise fest, 

dass überwiegend Frauen nicht nur im erhöhten Maß von der Mehrfachbelastung der Er-

werbs- und Sorgearbeit betroffen waren, sondern auch ihre wöchentliche Arbeitszeit stär-

ker reduzierten26. Es besteht daher das Risiko der Verfestigung der traditionellen Rollen der 

Geschlechter und daraus resultierend eine sich manifestierende Arbeitszeitenreduzierung 

seitens der Frauen. Bei der Betrachtung der Teilzeitverläufe der Frauen und Männer im LVR 

ist in der zukünftigen Gleichstellungsberichterstattung daher ein besonderes Augenmerk 

auf die Zeit während und nach der Pandemie zu legen.

Die Ausstattung, der Zugang und die damit verbundenen Kompetenzen zu den digitalen 

Medien bilden eine wesentliche Voraussetzung zur zeitlichen und örtlichen Flexibilisierung 

von Arbeit. Neben diesen wesentlichen Parametern sind darüber hinaus, wie es auch der 

dritte Gleichstellungsbericht der Bundesregierung empfiehlt, die Faktoren der Zeitsouve-

ränität und Raumsouveränität mit in den Blick zu nehmen, wenn es darum geht, mobiles 

Arbeiten geschlechtergerecht zu gestalten27. Vor diesem Hintergrund bedarf es neben der 

Sicherstellung der notwendigen digitalen Ausstattung und des Kompetenzerwerbs mittels 

25 Vgl. Bericht zur Mitarbeitendenbefragung 2021, Vorlage Nr. 15/538.

26 Vgl. Kohlrausch, Bettina, Zucco, Alina, 2020: Die Corona-Krise trifft Frauen doppelt in: Policy Brief Nr. 40, WSI der 
Hans-Böckler-Stiftung; Bünning, Mareike, Hipp, Lena, 2020: Mütter trifft es besonders hart. Ungleiche Auswirkungen 
von Covid-19 auf das Arbeits- und Familienleben in: WZB Mitteilungen Heft 170.  

27 Ausführlich dargelegt im dritten Gleichstellungsbericht der Bundesregierung – Digitalisierung geschlechtergerecht 
gestalten, Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, 10. Juni 2021, Berlin.
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einschlägiger Fortbildungsangebote einer grundsätzlichen Freiwilligkeit des mobilen Ar-

beitens. Denn dem können die häuslichen Gegebenheiten entgegenstehen und die Mög-

lichkeit des örtlichen und zeitlichen flexiblen Arbeitens ersetzt keinesfalls eine instituti-

onelle, bedarfsgerechte Kinderbetreuung. Die Beschäftigten können im LVR daher selbst 

entscheiden, ob und wann sie einen Teil ihrer Aufgaben in Abstimmung mit ihrer vorge-

setzten Person zu Hause bzw. mobil erledigen. Die damit verbundene zunehmende Digita-

lisierung bedeutet zudem einen erhöhten Bedarf an Fortbildungen, die für Beschäftigte mit 

Familienverantwortung oftmals schwerer zu realisieren sind28. Andererseits ermöglichen 

Online-Formate eine zeitliche Entlastung, vorwiegend hinsichtlich wegfallender Dienst-

wege, die die Teilnahme an Fortbildungen erleichtern können. Die aufgeführten Aspekte 

finden daher bei der Weiterentwicklung des zeitlich flexiblen und mobilen Arbeitens im LVR 

Berücksichtigung. 

4.7 Pflegende Angehörige

Angesichts der demografischen Entwicklung einer alternden Belegschaft im LVR ist davon 

auszugehen, dass die Pflege von Angehörigen eine Vielzahl von Mitarbeitenden betrifft.

Neben einem regelmäßig stattfindenden Arbeitskreis für pflegende Angehörige der 

LVR-Sozialberatung bietet der LVR umfängliche Informationen und Beratung zu Unter-

stützungsleistungen im Falle einer Pflegebedürftigkeit von Angehörigen, vor allem seitens 

der LVR-Sozialberatung, an. Die gesetzlichen Möglichkeiten, wie zum Beispiel die Inan-

spruchnahme von Freistellungen aufgrund von Pflegezeiten und der Familienpflegezeit, 

werden nur geringfügig in Anspruch genommen. Im Jahr 2020 nahmen 23 Frauen und drei 

Männer die erwähnten Leistungen in Anspruch. Es ist daher davon auszugehen, dass die 

gesetzlich geregelten Möglichkeiten für die Betroffenen wenig attraktiv sind. Auffällig ist 

zudem, dass es sich bei den wenigen Fällen fast ausschließlich um Frauen handelt. Es ist zu 

vermuten, dass der oben aufgeführte hohe Anteil der Frauen in Teilzeitbeschäftigung neben 

der Betreuung und Erziehung der Kinder auch durch die Übernahme von Pflegeaufgaben 

für Angehörige begründet ist. 

28 Bundesagentur für Arbeit, 05.03.2021, Presseinfo Nr. 6, Viel Verantwortung für Frauen und Erziehende in Zeiten der 
Pandemie. 
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4.8 Maßnahmen zur Vereinbarkeit von 
Erwerbs- und Sorgearbeit

Angesichts des hohen Anteils von Frauen in Teilzeitbeschäftigung im LVR kann davon 

ausgegangen werden, dass auch im LVR die Vereinbarkeit von Erwerbs- und Sorgearbeit 

überwiegend in der Verantwortung der Frauen liegt. Die Kombination Haupternährer und 

zuverdienende Partnerin hat sich in Deutschland als prägendes Modell nach wie vor fest 

etabliert, sodass sich neben daraus resultierenden oftmals geringeren beruflichen Auf-

stiegschancen29 am Ende des Erwerbslebens der Frauen in eine fehlende auskömmliche 

Alterssicherung im sogenannten Gender Pension Gap niederschlägt30.

Diese sozioökonomische Ungleichheit lässt sich nicht nur zwischen den Geschlechtern, 

sondern auch innerhalb der Gruppe der Frauen feststellen. Eine Analyse der Bertel-

manns-Stiftung zeigt, „dass die Entscheidung für Kinder bei Frauen zu durchschnittlichen 

Einkommenseinbußen an Lebenserwerbseinkommen von rund 40 Prozent (bei einem Kind) 

bis zu fast 70 Prozent (bei drei oder mehr Kindern) führt“31. 

Der LVR hat sich daher auch aus Gleichstellungsgesichtspunkten zur Aufgabe gemacht, 

den Frauen und Männern einen möglichst kontinuierlichen, existenzsichernden Berufs-

verlauf zu ermöglichen32. 

4.8.1 LVR – Familienfreundlicher Arbeitgeber

Vor den zuvor skizzierten Hintergründen unterstützt der LVR die Beschäftigten mit einer 

Vielzahl an Maßnahmen und Instrumenten:

• Lebensphasenorientierte Personalarbeit, vor allem mit den Instrumenten der flexib-

len Arbeitszeitgestaltung (FLAZ), der Heimarbeit/des mobilen Arbeitens, Lebensar-

beitszeitgestaltung (Flex-Time für Tarifbeschäftigte) sowie Möglichkeiten der zeitlich 

befristeten Teilzeitbeschäftigung

• Informationen (Print und online) über Angebote des LVR zur Vereinbarkeit von Be-

ruf und Familie/Pflege (Eltern- und Pflegeratgeber) und zur Alterssicherung bei 

Erwerbs unterbrechungen und Teilzeit 

29 Vgl. u. a.: WSI Report Nr. 56, Stand der Gleichstellung von Frauen und Männern in Deutschland. Februar 2020.

30 Dritter Gleichstellungsbericht der Bundesregierung – Digitalisierung geschlechtergerecht gestalten, S. 27, Bundes-
ministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 10. Juni 2021, Berlin.

31 Bertelsmann Stiftung, 2020, Kurzexpertise: Frauen auf dem deutschen Arbeitsmarkt – Was es sie kostet, Mutter zu sein, 
Beschäftigung im Wandel, 06-2020.

32 LVR-Gleichstellungsplan 2020, S. 13 ff.
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• Themenspezifische Mittagspausenveranstaltungen für Eltern im LVR sowie individu-

elle Elternberatung durch die LVR-Stabsstelle Gleichstellung und Gender Mainstrea-

ming

• Betriebsnahe Kinderbetreuungsplätze am Standort Deutz in Trägerschaft der AWO 

sowie standortspezifische Kinderbetreuungsangebote an den LVR-Kliniken (siehe 

ausführlich zu den Angeboten der Familienfreundlichkeit in der Vorlage-Nr. 14/3137) 

• Arbeitskreis pflegender Angehöriger der LVR-Sozialberatung

• Mitgliedschaft im Unternehmensnetzwerk „Erfolgsfaktor Familie“ des Bundesfamili-

enministeriums 

4.8.2 Fortschrittindex Vereinbarkeit (LVR-InfoKom)

Mit dem „Fortschrittsindex Vereinbarkeit“ von „Erfolgsfaktor Familie“ des Bundesfamili-

enministeriums wird gemessen, wie familienfreundlich ein Unternehmen im regionalen 

Unternehmensvergleich ist und wo ggf. Handlungsbedarf besteht. Der Fortschrittsindex 

besteht aus zwei Teilen. Zum einen aus neun Leitlinien, mit denen sich ein Unternehmen 

zu einer innovativen und familienbewussten Unternehmenskultur bekennt und zum ande-

ren aus zwölf Personalkennzahlen, mit denen Betriebe ihre Kultur sichtbar machen und 

diese für die interne Steuerung nutzen können. Vor diesem Hintergrund nahm LVR-Info-

Kom am Fortschrittsindex Vereinbarkeit teil. Bei den verschiedenen Kennzahlen schneidet 

Infokom im Vergleich mit anderen Unternehmen der gleichen Branche für 2021 insgesamt 

überdurchschnittlich gut ab. Der Anteil der Beschäftigten mit flexiblen, mitgestaltbaren 

Arbeitszeitregelungen liegt beispielsweise bei 100 Prozent. Gleichzeitig haben 89,8 Prozent 

der Beschäftigten die Möglichkeit im Homeoffice bzw. mobil zu arbeiten. 14,9 Prozent der 

Führungskräfte befinden sich in freiwilliger Teilzeit und die Mitarbeitendenbindungsquote 

liegt bei 97,4 Prozent. 

4.8.3 LVR-Väterbeirat

Bereits seit 2009 gibt es – koordiniert durch die LVR-Stabsstelle Gleichstellung und Gen-

der Mainstreaming – im LVR einen Väterbeirat. Er setzt sich aus Vertretern verschiedener 

Dienststellen, Hierarchieebenen und Altersgruppen zusammen.

Ziel des Beirates ist es, die Bedürfnisse und Wünsche der Väter im LVR zu erfahren und 

ihnen Aufmerksamkeit zu verschaffen. Gemeinsam wird über Maßnahmen zur Informa-

tion, Unterstützung und Bedürfnisermittlung von Vätern beraten und Möglichkeiten der 

Anerkennung aktiver Vaterschaft in der betrieblichen Praxis entwickelt. Ziel ist die aktive 
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Vaterschaft im LVR zu fördern, um auch Männer dabei zu unterstützen, Erwerbs- und Sor-

gearbeit miteinander zu vereinbaren. Die Mitglieder des Väterbeirats fungieren zugleich 

als Multiplikatoren, indem sie regelmäßig relevante Informationsmaterialen erhalten und 

diese anderen Vätern in ihren Einflussbereichen zur Verfügung stellen.
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5 Geschlechtersensible 
Aufgabenerfüllung 

Eine geschlechtersensible Aufgabenwahrnehmung ist im LVR im Querschnitt integraler 

Bestandteil bei der Konzeption, Planung und Umsetzung von personellen, organisatori-

schen und sozialen Maßnahmen. Nachstehende Maßnahmen und Vorgehensweisen werden 

für den Berichtszeitraum 2017 bis 2020 exemplarisch hervorgehoben. 

5.1 Geschlechterdifferenzierte 
Datenerhebung

Grundlage einer geschlechtersensiblen Aufgabenerfüllung ist eine geschlechterdifferen-

zierte Datenerhebung und -auswertung, die unter anderem in den zentralen Handlungs-

feldern der Personalberichterstattung, Mitarbeitendenbefragung und dem betrieblichen 

Gesundheitsmanagement erfolgen. Derzeit werden die geschlechterspezifischen Daten 

im LVR vorwiegend binär erhoben und somit können nur Aussagen zu den Verhältnissen 

von Personen getroffen werden, die sich als Frau oder Mann definieren. Bisher ist in der 

Mitarbeitendenbefragung die weitere Option „Divers“ umgesetzt und abgebildet worden.

5.1.2. Datenblatt „Behinderung und Geschlechtergerechtigkeit“

In Federführung der LVR-Stabsstelle Inklusion-Menschenrechte-Beschwerden wurde in 

2019 ein Datenblatt „Behinderung und Geschlechtergerechtigkeit“ erstellt und in den öf-

fentlichkeitswirksamen Dialog gebracht. Damit wurden beispielsweise zu den Bereichen 

der Bildung, Erziehung, Gesundheit, Kultur und Freizeit Impulse gesetzt, um den beson-

deren Belangen und dem Schutz von Frauen und Mädchen mit Behinderungen Rechnung 

zu tragen33. 

33 Ausführlich dargelegt in: Gemeinsam in Vielfalt – LVR-Jahresberichte zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskon-
vention (BRK), 2019 und 2020.  
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5.2 LVR-weites Karriereportal

Im Rahmen der konzeptionellen Entwicklung und Gestaltung eines neuen LVR-weiten Kar-

riereportals des Projekts „Steigerung der Arbeitgeberattraktivität“ in Federführung des 

Dezernats 1 bildete die zielgruppenorientierte Ansprache von potentiellen Bewerber*innen 

eine zentrale Vorgehensweise. Die Ansprache der Geschlechter in unterschiedlichen Le-

bensphasen und Berufsfeldern durchzieht sich daher in allen Bereichen sowohl hinsichtlich 

des Inhalts als auch der Gestaltung, Bildauswahl und der Sprache. Die Konzeptionsphase 

wurde Mitte 2021 abgeschlossen und die Veröffentlichung erfolgt in Kürze.

5.3 Dilemmata-Katalog – Gegen sexuelle 
Gewalt in den LVR-HPH-Netzen

Im Jahr 2016 wurde, damals übergreifend über alle (damals noch) LVR-HPH-Netze, eine 

Arbeitsgruppe (AG) „Gegen sexualisierte Gewalt“ eingerichtet. Diese AG hat den Dilem-

mata-Katalog statt einer Rahmenkonzeption entwickelt, um das Thema der sexuellen und 

sexualisierten Gewalt, von der vor allem Menschen mit Behinderungen deutlich mehr be-

troffen sind, praxisnäher bearbeitbar zu machen. Aus dem Dilemmata-Katalog wurden in 

2019 durch alle Teams jeweils fünf Beispiele aus den definierten Themenblöcken: „Eigene 

Haltung, Privatsphäre und Heikle Situation“, bearbeitet. Eine Rückmeldung an die Regio-

nalleitungen und die AG ist erfolgt. In 2021 haben einige Teams erneut damit gearbeitet. 

Eine Anpassung und daraus folgende Bearbeitung durch den Klinikverbund ist geplant.

In 2020/2021 wurden verbundweit sechs Mitarbeitende zu ReWiKs-Lots*innen34 ausgebil-

det und planen aktuell die Verbreitung der Inhalte für den LVR- HPH-Verbund.

34 https://www.forschung.sexualaufklaerung.de/projekt/rewiks-sexuelle-selbstbestimmung-und-behinderung-reflexi-
on-wissen-koennen-als-bausteine-fuer-verae/
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5.4 Arbeitskreis „Gender“ des Dezernats 8  
– Klinikverbund und Verbund 
Heilpädagogischer Hilfen

Der Arbeitskreis „Gender“ des Dezernats 8 – Klinikverbund und Verbund Heilpädagogischer 

Hilfen fand regelmäßig mit Teilnehmenden aus dem LVR-HPH-Verbund und der LVR-Klini-

ken zur Etablierung und Weiterentwicklung einer gendersensiblen Aufgabenwahrnehmung 

statt. Die Mitwirkenden des Arbeitskreises haben sich vorrangig mit Themen des Gender 

Mainstreamings im Bereich Klinik, Pflege und Gesundheit auseinandergesetzt sowie den 

Fachtag Gender mit dem Titel „Raus aus der Schublade! – Gender in Vielfalt“ mit Fach-

vorträgen und Workshops durchgeführt. Der Fachtag „Gender geht in die Lehre“ für die 

Zielgruppe von Mitarbeitenden im Berufskolleg, Krankenpflegeschulen, Schulen für Ergo-

therapie wurde ebenfalls durch den AK vorbereitet. Impulsvorträge wie beispielsweise der 

Vortrag von Julia Sophie Sänger zum Thema – „Transgender als Thema für die Psychiatrie, 

insbesondere aus Betroffenenperspektive“, ergänzten die thematischen Schwerpunkte im 

Arbeitskreis „Gender“.

5.5 Fortbildungsmodule zur Gender-
Kompetenz für Führungskräfte

Zur Unterstützung geschlechtersensiblen Handelns wird im Rahmen des LVR-Führungs-

kräfte-Curriculums fortlaufend ein Wahlpflichtmodul zur Gender-Kompetenz für Füh-

rungskräfte mit dem Titel „Das Potenzial von Geschlechterunterschieden nutzen“ für Füh-

rungskräfte angeboten.

Ein weiteres Fortbildungsmodul wird für Führungskräfte zum Thema Unconscious Bias 

(Unbewusste Voreingenommenheit) angeboten. Es dient der Sensibilisierung und Reflexion 

des eigenen Verhaltens und Handelns hinsichtlich unbewusster Vorurteile und Zuschrei-

bungen, da dadurch zum Beispiel in der Personalauswahl, -bewertung und -förderung 

Ungleichbehandlungen durch bewusste und unbewusste geschlechterbezogenen Zuschrei-

bungen entstehen können. 
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5.6 Pausenknüller zur 
geschlechterbezogenen 
Gesundheitsförderung

Die LVR-Stabsstelle Gleichstellung und Gender Mainstreaming bietet in Zusammenarbeit 

mit der LVR-Sozialberatung und dem betrieblichen Gesundheitsmanagement des Dezer-

nats 1 ein- bis zweimal jährlich eine Mittagspausenveranstaltung („Pausenknüller“) zu 

Themen der genderbezogenen Gesundheitsförderung am Standort Köln für LVR-Mitarbei-

tende an. Neben den Veranstaltungen zur „Brustkrebsvorsorge“ und der „Prostatakrebs-

vorsorge“ wurden die Mittagspausenveranstaltungen in 2020 mit einer Veranstaltung zum 

Thema „Umgang mit Trauer im beruflichen Alltag“ erweitert. 

5.7 Gendergerechte Kommunikation
In Federführung der LVR-Stabsstelle Gleichstellung und Gender Mainstreaming wurde in 

Zusammenarbeit mit der LVR-Stabsstelle Inklusion-Menschenrechte-Beschwerde und 

dem LVR-Fachbereich Kommunikation die Rundverfügung Nr. 2 „Geschlechtergerechte 

Formulierung in Texten für den internen und externen Bereich“ überarbeitet und neben der 

persönlichen Beratung eine Sammlung an Formulierungsvorschlägen als Hilfestellung den 

Mitarbeitenden zur Verfügung gestellt. Die Rundverfügung Nr. 2 knüpft an die gesetzliche 

Verankerung des Geschlechtseintrags „divers“ an und bildet davon ausgehend einen Rege-

lungsrahmen für die gendergerechte und vielfaltsbewusste Erstellung von Texten sowohl 

in der internen als auch in der externen Kommunikation. 

5.8 „Geschlechtliche und sexuelle Vielfalt 
im LVR“ 

Auch um das Bemühen einer diskriminierungsfreien Unternehmenskultur im LVR ist für 

die geschlechtersensible Aufgabenwahrnehmung die Vielfalt der Geschlechter in den Blick 

zu nehmen. So hat eine Umfrage des Sozioökonomischen Panels und der Universität Bie-

lefeld ergeben, dass 30 Prozent der befragten LGBTQI*35-Menschen Diskriminierung im 

Arbeitsleben erfahren haben, bei den Trans*-Menschen waren es sogar mehr als 40 Pro-

zent36. Vor diesem Hintergrund hat die LVR-Stabsstelle Gleichstellung und Gender Main-

streaming im Rahmen des Diversity-Tages 2020 zur Sensibilisierung und Information einen 

35 LGBTQI* – Lesbische, schwule, bisexuelle, transsexuelle und intersexuelle Menschen.

36 Diskriminierung von LGBTQI*- Menschen im Arbeitsleben in: Gleichstellung im Blick, S. 15, Ausgabe 1/2021.
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Online-Vortrag von Prof. Dr. Dominic Frohn mit dem Titel „Geschlechtliche und sexuelle 

Vielfalt als Mehrwert und Ressource im LVR“ produzieren lassen und den Beschäftigten 

verbandsweit und dauerhaft im Intranet zur Verfügung gestellt. 
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6 Sexuelle Belästigung am 
Arbeitsplatz 

Jede elfte erwerbstätige Person und jede achte Frau hat laut einer aktuellen repräsentati-

ven Studie der Antidiskriminierungsstelle des Bundes37 im Zeitraum der vergangenen drei 

Jahre sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz erfahren. Vor diesem Hintergrund ist sexuelle 

Belästigung am Arbeitsplatz auch im LVR ein zentrales Thema, welches im Gleichstel-

lungsplan 2020 verankert ist und festschreibt, dass der 

„[…] LVR und alle Mitarbeitenden verpflichtet sind, Hinweisen auf sexuelle Belästi-

gungen am Arbeitsplatz nachzugehen und durch geeignete Maßnahmen ein beläs-

tigungsfreies Arbeitsklima zu schaffen und so darauf hinzuwirken, dass sexuelle 

Belästigungen am Arbeitsplatz unterbleiben“ (LVR-Gleichstellungsplan 2020, S. 

16). 

Eine sexuelle Belästigung liegt vor, wenn die Würde von Beschäftigten am Arbeitsplatz 

durch sexuell geprägtes Verhalten beeinträchtigt wird. In § 3 Absatz 4 des Allgemeinen 

Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) ist sexuelle Belästigung definiert als ein 

„…unerwünschtes, sexuell bestimmtes Verhalten, wozu auch unerwünschte se-

xuelle Handlungen und Aufforderungen zu diesen, sexuell bestimmte körperliche 

Berührungen, Bemerkungen sexuellen Inhalts sowie unerwünschtes Zeigen und 

sichtbares Anbringen von pornographischen Darstellungen gehören, bezweckt 

oder bewirkt, dass die Würde der betreffenden Person verletzt wird, insbesondere, 

wenn ein von Einschüchterungen, Anfeindungen, Erniedrigungen, Entwürdigungen 

oder Beleidigungen gekennzeichnetes Umfeld geschaffen wird.“

Dabei hat sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz nichts mit subjektiver Attraktivität, Kon-

taktanbahnung oder Sex zu tun. Im Arbeitskontext handelt es sich in der Regel um eine 

Form von Machtausübung und Hierarchie. Durch sexuelle Belästigung wird demonstriert, 

wer die Macht über eine Situation hat, Überlegenheit ausgedrückt und es wird Respekt-

losigkeit gegenüber den Betroffenen ausgeübt. Neben der Beschwerdestelle nach dem 

Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG), dem Personalrat und den Führungskräf-

ten ist die LVR-Stabsstelle Gleichstellung und Gender Mainstreaming Ansprechpartnerin 

37 Schröttle, Monika; Meshkova, Ksenia; Lehmann, Clara, 2019: Umgang mit sexueller Belästigung am Arbeitsplatz – Lö-
sungsstrategien und Maßnahmen zur Intervention, Studie im Auftrag der Antidiskriminierungsstelle des Bundes, Berlin.
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für Beratung und Unterstützung zum Themenfeld Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz 

sowohl für (betroffene) Beschäftigte als auch für Führungskräfte. Dabei unterliegen alle 

Angelegenheiten, die an die LVR-Stabsstelle Gleichstellung und Gender Mainstreaming 

herangetragen werden, der Vertraulichkeit (§ 16 Absatz 5 LGG NRW). Die LVR-Stabsstelle 

Gleichstellung und Gender Mainstreaming hat im Berichtszeitraum zudem nachstehende 

Aktivitäten unternommen:

• Flächendeckende Ausstattung der LVR-Dienststellen mit Plakaten mit den Kontakt-

daten der LVR-Stabsstelle Gleichstellung und Gender Mainstreaming und externer 

Beratungs- und Anlaufstellen für Frauen, Männer und LSBTIQ* -Personen sowie mit 

den Kontaktdaten der Antidiskriminierungsstelle des Bundes,

• neue Mitarbeitende erhalten über die jeweilige LVR-Dienststelle die Broschüre „Nein 

heißt Nein!“ auch beim Landschaftsverband Rheinland“ mit Informationen und Hin-

weisen zu den Ansprechpersonen zur LVR-Beschwerdestelle nach dem Allgemeinen 

Gleichstellungsgesetz (AGG) und zu externen Beratungs- und Anlaufstellen (wird 

zudem auch in leichter Sprache zur Verfügung gestellt), 

• verschiedene öffentlichkeitswirksame Aktionen zum jährlich stattfindenden Internati-

onalen Tag gegen Gewalt an Frauen am 25. November

• sowie Informationen zum Themenfeld „sexualisierte Gewalt“ im Newsletter und im 

Intranet.
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7 Mitwirkung, Beratung 
und Information der LVR-
Stabsstelle Gleichstellung 
und Gender Mainstreaming

Die LVR-Stabsstelle Gleichstellung und Gender Mainstreaming unterstützt die Realisierung 

der Gleichstellung der Geschlechter im LVR auf Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen 

des LGG NRW38 durch Mitwirkung, Beratung und die Initiierung von Maßnahmen und Pro-

jekten. Im Berichtszeitraum sind neben der Unterstützung und Mitwirkung der im Bericht 

aufgeführten Maßnahmen nachstehend wahrgenommenen Aufgaben und Aktivitäten zu 

nennen:

• Die Mitwirkung und Beratung im Rahmen von Stellenbesetzungsverfahren, vornehm-

lich der Auswahlverfahren bei Unterrepräsentanz von Frauen und bei Organisations- 

und Personalentwicklungsmaßnahmen sowie

• die Information, Beratung und Unterstützung sowohl hinsichtlich der Beschäftig-

ten als auch der Führungskräfte in Fragen der Gleichstellung der Geschlechter, der 

Vereinbarkeit von Erwerbs- und Sorgearbeit und der Antidiskriminierung wegen des 

Geschlechtes.

Letzterer Punkt erfolgte durch die Mitarbeit in Gremien und Arbeitskreisen, der Erstellung 

von Informationsmaterialien und Arbeitshilfen, die Durchführung von themenspezifischen 

Veranstaltungen, die individuelle Beratung für Beschäftigte und Führungskräfte sowie die 

Initiierung und Durchführung von Projekten. Im Einzelnen sind hervorzuheben: 

• Die Mitwirkung in der Seminarreihe für neue Mitarbeitende und Auszubildende „Neu 

im LVR – Vielfalt im LVR erleben – bedeutende Leitziele (NiL)“ und am „Diversity-Tag 

für Auszubildende“ sowie beim Pflegeausbildungskongress „Du im LVR“, der im Jahr 

2016 etabliert wurde und sich an die Krankenpflegeschüler*innen des 2. Ausbil-

dungsjahres richtet,

• Sensibilisierung, Information und Beratung zum Thema Umgang mit sexueller Beläs-

tigung am Arbeitsplatz, deren Erkennung und Vermeidung,

• Initiierung und Koordination eines im Oktober 2021 gestarteten „Transkulturellen 

38 Die Gleichstellungsangelegenheiten im LVR sind darüber hinaus geregelt in der Landschaftsverordnung/Hauptsatzung 
und der Landschaftsverbandsordnung des LVRs.
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Mentorings für Frauen* mit Migrationsgeschichte in LVR-Kliniken“,

• Beratung und Information zur Umsetzung einer gendergerechten Sprache, 

• Konzeption und Durchführung einer Fachtagung mit externen Fachreferent*innen für 

Führungskräfte mit dem Titel „Chancengerechtigkeit der Geschlechter im LVR“ im 

April 2021,

• Erstellung eines Leitfadens für die LVR-Geschäftsleitungen zur Verfahrensanwen-

dung im Rahmen von Stellenbesetzungsverfahren bei Unterrepräsentanz von Frauen 

gemäß des LVR-Gleichstellungsplans 2020 bzw. des LGG NRW,

• Mitarbeit an der bundesweiten Publikation „GEMEINSAM GEGEN SEXISMUS, Maß-

nahmen gegen Sexismus am Arbeitsplatz, in Kultur und Medien und im öffentlichen 

Raum“, Herausgeber EAF Berlin. Diversity in Leadership, 2021, 

• Aktualisierung eines Elternratgebers und die individuelle Beratung zu Fragen der 

Vereinbarkeit von Erwerbs- und Sorgearbeit (Willkommenspaket für Eltern, Fragen 

zur Elternzeit, Familienpflegezeit etc., Koordination der KITA-Plätze-Vergabe),

• Begleitung und Koordination des Väterbeirats,

• Newsletter mit aktuellen Informationen der LVR-Stabsstelle Gleichstellung und Gen-

der Mainstreaming (zweimal jährlich und löste in 2019 die Zeitschrift „Die Hälfte“ ab); 

ein Schwerpunkt bildet dabei, Mitarbeitende als „Role Models“ abzubilden und deren 

Lebensgeschichten in verschiedenen Lebensphasen im LVR sichtbar zu machen, 

• Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen von Aktionstagen (Frauenwelttag, Weltmädchentag, 

Internationaler Tag gegen Gewalt an Frauen, Diversity-Tag).
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7.1 Informationsmaterialien

Die LVR-Stabstelle Gleichstellung und Gender Mainstreaming verfügt über eine Vielzahl 

an Informationsmaterialien, die allen Beschäftigten zur Verfügung gestellt werden. Zu den 

Materialien gehören folgende Broschüren, die sowohl digital als auch in Print vorliegen:

Nein heißt Nein!

Keine Akzeptanz von sexueller Belästigung am Arbeitsplatz

 

Nein heißt Nein! – Leichte Sprache

Was kann ich bei sexueller Belästigung am Arbeitsplatz machen?

Nein, das will ich nicht!

Broschüre über sexuelle Gewalt für Frauen mit geistiger Behinderung

 

Poster

Haben Sie sexuelle Belästigung erfahren? – externe Anlaufstellen

 

Fair in der Sprache

Geschlechtergerechte Sprache einfach umsetzen

 

Eltern werden

Praxisratgeber für angehende Väter und Mütter im LVR

FAIR-rentet!?

Informationen zur Rentenauswirkung bei Teilzeit und Erwerbsunterbrechung

 

Ja zur Gleichstellung

Image- und Angebotsflyer der LVR-Stabsstelle GGM 

Begrüßungsflyer für junge Auszubildende

Zusammenfassung der Aufgaben der LVR-Stabsstelle GGM

 

Handreichung für Führungskräfte

zur Gleichstellung, Familienfreundlichkeit und Gender Mainstreaming
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Tagesordnungspunkt:

LVR-Gleichstellungsplan 2025

Beschlussvorschlag:

Der Umsetzung des LVR-Gleichstellungsplans 2025 mit den dazu gehörigen Zielen und 
Maßnahmen wird gemäß der Vorlage Nr. 15/850 zugestimmt. 

UN-Behindertenrechtskonvention (BRK):

Diese Vorlage berührt eine oder mehrere Zielrichtungen des
LVR-Aktionsplans zur Umsetzung der BRK.

ja

Gleichstellung/Gender Mainstreaming:

Diese Vorlage berücksichtigt Vorgaben des LVR-Gleichstellungsplans 2020. ja

Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt (lfd. Jahr):
Produktgruppe:

Erträge: Aufwendungen:

Veranschlagt im (Teil-)Ergebnisplan /Wirtschaftsplan

Einzahlungen: Auszahlungen:

Veranschlagt im (Teil-)Finanzplan /Wirtschaftsplan

Bei Investitionen: Gesamtkosten der Maßnahme:

Jährliche ergebniswirksame Folgekosten:

Die gebildeten Budgets werden unter Beachtung der Ziele eingehalten

L u b e k



1 

Worum geht es hier?   

 

 

Der Zusatztext in leichter Sprache soll zum einen die Verständlichkeit der Vorlage 

insbesondere für Menschen mit Lernschwierigkeiten konkret verbessern, zum anderen für 

die Grundsätze der Zugänglichkeit und Barrierefreiheit im Bereich Information und 

Kommunikation im Sinne der Zielrichtungen 6 und 8 des LVR-Aktionsplans zur UN-

Behindertenrechtskonvention sensibilisieren.  

 

Mit der Telefonnummer 0221-809-2202 erreicht man die zentrale Stabsstelle Inklusion – 

Menschenrechte – Beschwerden (00.300). Sie gibt oder vermittelt bei Bedarf gern 

weitere Informationen. Bilder: © Reinhild Kassing.  

 

In leichter Sprache 

 

Beim LVR arbeiten viele verschiedene Menschen. 

Dem LVR ist wichtig: 

Alle haben die gleichen Rechte. 

Und alle sollen die gleichen Chancen haben – 

unabhängig von ihrem Geschlecht. 

 

Der LVR hat nun einen Plan geschrieben. 

Der Plan heißt: Gleichstellungs-Plan. 

Im Gleichstellungs-Plan steht: 

Das will der LVR tun.  

Damit im LVR Frauen die gleichen Chancen haben wie Männer. 

Zum Beispiel auch Chefin zu werden. 

 

 

 

Haben Sie Fragen zu diesem Text?  

Dann können Sie bei der Stelle für Gleichstellung  

im LVR anrufen: 0221-809-3582. 

 

Viele Informationen zum LVR in Leichter Sprache  

finden Sie hier: 

www.leichtesprache.lvr.de 

https://leichtesprachebilder.de/artikel.php?cat_id=19&art_id=742&suchbegriff=Handy&aktion=suchen
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Zusammenfassung 

 

Der vorliegende Gleichstellungsplan mit einer Laufzeit bis zum 31.12.2025 wurde auf 

Grundlage des § 5 LGG NRW erstellt und weist nach § 6 LGG NRW konkrete Zielvorgaben 

und Maßnahmen zur Förderung der Gleichstellung, der Vereinbarkeit von Beruf und 

Familie und zum Abbau von Unterrepräsentanz von Frauen auf. Grundlagen bilden gemäß 

§ 6 Absatz 2 LGG NRW eine Bestandsaufnahme und Analyse der Beschäftigtenstruktur, 

die im Gleichstellungsbericht des Berichtszeitraums 2017 bis 2020 vorgenommen wurde. 

Mit den im LVR-Gleichstellungsplan 2025 festgelegten Zielen und damit verbundenen 

Handlungsfeldern wird der Fokus auf die Förderung der Gleichstellung von Frauen und 

Männern sowie der Vereinbarkeit von Erwerbs- und Sorgearbeit von Frauen und Männern 

gelegt. Ergänzt werden die beiden Themenschwerpunkte mit dem Handlungsfeld "Schutz 

vor sexueller Belästigung am Arbeitsplatz". Zur Realisierung der Ziele weist der LVR-

Gleichstellungsplan Maßnahmen auf, die aus den im Gleichstellungsbericht 2017 - 2020 

festgestellten Handlungsbedarfen resultieren.  

Diese Vorlage berührt die Zielrichtung „die Geschlechtergerechtigkeit im LVR als 

inklusiven Mainstreaming-Ansatz weiterentwickeln“ des LVR Aktionsplans zur Umsetzung 

der UN-Behindertenrechtskonvention. 

  



3 

Begründung der Vorlage Nr. 15/850: 
 

Entsprechend des § 5 Absatz 1 Landesgleichstellungsgesetz Nordrhein-Westfalen (LGG 

NRW) besteht für Dienststellen mit mindestens 20 Personen die Verpflichtung, einen 

Gleichstellungsplan für einen Zeitraum von 3-5 Jahren zu erstellen und die Zielerreichung 

zu prüfen. Nach Ablauf des jeweiligen Zeitraums ist dieser Plan fortzuschreiben. In den 

Gemeinden und Gemeindeverbänden sind diese Gleichstellungspläne durch die 

Vertretung der kommunalen Körperschaft zu beschließen. Dementsprechend erfolgte mit 

dem LVR-Gleichstellungsplan 2025, den dazu gehörigen Zielen und Maßnahmen die 

Fortschreibung des LVR-Gleichstellungsplan 2020 auf Grundlage der im LVR-

Gleichstellungsbericht 2017 – 2020 vorgenommenen Bestandsaufnahme und Analyse der 

Beschäftigtenstruktur und der Maßnahmen zur Förderung der Gleichstellung von Frauen 

und Männern unter Berücksichtigung der spezifischen Strukturen des LVR mit einer 

Laufzeit bis zum 31.12.2025.  
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1 Rechtliche Grundlagen 
Der Gleichstellungsplan ist gemäß § 5 Absatz 10 Satz 1 LGG NRW ein wesentliches 

Steuerungselement der Personalplanung, insbesondere der Personalentwicklung. 

Die Umsetzung und Überprüfung des Gleichstellungsplans sind nach § 5 Absatz 10 

Satz 2 LGG NRW besondere Verpflichtungen der Dienststellenleitung, der Perso-

nalverwaltung sowie der Beschäftigten mit Vorgesetzten- oder Leitungsaufgaben. 

Gegenstand des Gleichstellungplans sind nach § 6 Absatz 1 LGG NRW Maßnahmen 

zur Förderung der Gleichstellung, der Vereinbarkeit von Beruf und Familie und zum 

Abbau der Unterrepräsentanz von Frauen. Seine Grundlagen sind eine Bestands-

aufnahme und eine Analyse der Beschäftigtenstruktur sowie eine Prognose der zu 

besetzenden Stellen und der möglichen Beförderungen und Höhergruppierungen 

für den Zeitraum der Geltungsdauer (§ 6 Absatz 2 LGG NRW). 

Nach § 6 Absatz 3 LGG NRW enthält der Gleichstellungsplan für den Zeitraum von 

bis zu fünf Jahren konkrete Zielvorgaben bezogen auf den Anteil von Frauen bei 

Einstellungen, Beförderungen und Höhergruppierungen, um diesen in den Berei-

chen, in denen sie unterrepräsentiert sind, bis auf 50 Prozent zu erhöhen. Zum 

Abbau der Unterrepräsentanz von Frauen und der damit verbundenen Erhöhung 

von Frauen in Führungspositionen bedarf es konkreter Zielvorgaben und Maßnah-

men, deren Umsetzungsstand bei Bedarf evaluiert und überprüft werden kann. 

Gemäß § 7 Absatz 7 LGG NRW ist die Zielerreichung des Gleichstellungsplans spä-

testens nach zwei Jahren zu überprüfen. Wird erkennbar, dass dessen Ziele nicht 

erreicht werden, sind Maßnahmen im Gleichstellungsplan entsprechend anzupas-

sen beziehungsweise zu ergänzen.    

Demnach knüpfen die Ziele und Maßnahmen im vorliegenden LVR-Gleichstellungs-

plan 2025 an die im LVR-Gleichstellungsbericht vorgenommene Bestandserhebung 

und -analyse in den jeweiligen Berufs- und Funktionsbereichen und an den daraus 

resultierenden Handlungsbedarfen an. Weitere Maßnahmen betreffen die Förde-

rung der Gleichstellung der Geschlechter und der Vereinbarkeit von Beruf und Fa-

milie und Pflege. Darüber hinaus sind im vorliegenden Gleichstellungsplan mit ei-

ner Laufzeit bis zum 31.12.2025 Maßnahmen zum Schutz vor sexueller Belästigung 

am Arbeitsplatz integriert. 

Die im LVR-Gleichstellungsplan 2025 aufgezeigten Maßnahmen zur Förderung der 

Gleichstellung der Geschlechter unterstützen damit die Umsetzung des Diversity-

Konzeptes im LVR.    
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2 Ziele und Kennzahlen zur Gleichstellung der Geschlechter  
Auf Grundlage der in der LVR-Personalberichterstattung1 festgestellten prognosti-

zierten Stellenvakanzen auf allen Hierarchieebenen und in allen Berufsbereichen 

während der Geltungsdauer des Gleichstellungsplans bis Ende des Jahres 2025 

werden im Folgenden konkrete Ziele festgelegt und diese auf Grundlage der im 

Gleichstellungsbericht dargelegten Bestandserhebung und -analyse mit Maßnah-

men zur Zielerreichung hinterlegt und ausgewählte Kennzahlen zur Zielüberprü-

fung definiert. Dieses Vorgehen dient einer einheitlichen Auswertung, um die Ent-

wicklung innerhalb des Verbandes über einen entsprechend langen Zeitraum ab-

bildbar, auswertbar und vergleichbar zu machen.  

Um der Unterschiedlichkeit der LVR-Dienststellen, LVR-Außendienststellen und wie 

Eigenbetriebe geführte Dienststellen Rechnung zu tragen, werden die Ziele und die 

damit verbundenen Kennzahlen zur Steigerung des Frauenanteils in unterreprä-

sentierten Entgelt-/Besoldungsgruppen auf Ebene der LVR-Dezernate, der LVR-

Jugendhilfe, LVR-InfoKom, LVR-Rheinische Versorgungskassen, LVR-Klinikver-

bund sowie des LVR-Verbund Heilpädagogischer Hilfen festgelegt.  

Die Ziele im Überblick: 

 Ausgewogene Beschäftigten- und Ausbildungsstruktur von Frauen und 

Männern auf allen Hierarchieebenen und in allen Berufsbereichen  

 Erhöhung des Anteils der Frauen in Führungspositionen unter Berück-

sichtigung der Vielfalt von Frauen  

 Förderung einer partnerschaftlichen Vereinbarkeit von Erwerbs- und Sor-

gearbeit der Geschlechter 

 Schutz vor sexueller Belästigung am Arbeitsplatz 

 

 

 

 

 

 

                                           
1 Vgl. Personalbericht 2020 - LVR-Dezernate und LVR-InfoKom, Herausgeber: LVR-Dezernat Perso-
nal und Organisation – LVR-Fachbereich 12 - Personal und Organisation.  
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Die übergeordneten Kennzahlen zur Zielüberprüfung: 

  

                                           
2 MINT-Mathematik, Informationstechnik, Naturwissenschaften, Technik 
3 SA für Soziale Arbeit, G für Gesundheit und Pflege und E für Erziehung und Bildung 

Handlungsfeld/Ziel Kennzahl zur Zielüberprüfung 

Führungspositionen 

Steigerung und Sicherung des Frauenanteils 

in unterrepräsentierten Entgelt-/Besol-

dungsgruppen von mindestens 50 Prozent  

K.1 Anteil der Frauen in Leitung 

K.2 Anteil der Frauen ab A 15/E 15/E III 

Personalentwicklung zur Förderung von 

Frauen in Führungspositionen 

K.3 Anteil der Frauen an der Modularen Qualifizie-

rung in der Laufbahngruppe 2 zum 2. Einstiegsamt 

K.4 Anteil der Frauen am Führungskräfte-Curricu-

lum des LVR-Instituts für Training, Beratung und 

Entwicklung und am Führungskräfteprogramm des 

LVR-Instituts Forschung und Bildung 

K.5 Anteil der Frauen in Personalentwicklungspro-

grammen des LVR 

K.6 Anteil der Frauen an Coachings und am Bera-

tungsangebot zum Inventar zur berufsbezogenen 

Persönlichkeitsbeschreibung (BIP) 

Ausbildung 

Erhöhung des Anteils von Frauen in MINT2-

Ausbildungsberufen  

K.7 Anteil der Frauen in MINT-Ausbildungsberufen  

Erhöhung des Anteils von Männern in SAGE-

Berufen3 

K.8 Anteil der Männer in SAGE-Ausbildungsberufen 

Vereinbarkeit vor Erwerbs- und Sorgearbeit 

Förderung der partnerschaftlichen Verein-

barkeit von Erwerbs- und Sorgearbeit  

K.9 Teilzeitbeschäftigung bei Frauen und Männern 

unter Berücksichtigung von Arbeitszeitvolumina 

K.10 Inanspruchnahme von Elternzeit unter Berück-

sichtigung der Länge der Elternzeit bei Frauen und 

Männern 

Ausbau der Führung in Teilzeit von Frauen 

und Männern 

K. 11 Anteil der Führung in Teilzeitbeschäftigung 

von Frauen und Männern 
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3 Maßnahmen zur Gleichstellung der Geschlechter 
Im Folgenden werden die Maßnahmen beschrieben, die im Geltungszeitraum des 

Gleichstellungsplans zur Förderung der Gleichstellung der Geschlechter beitragen 

sollen. 

 

3.1 Handlungsfeld Führung 

Zur Förderung von Frauen in Führungspositionen sind folgende wesentlichen 

Punkte gemäß des LGG NRW bei Feststellung von Unterrepräsentanz von Frauen 

LVR-weit sicherzustellen:  

 In Bereichen, in denen Frauen nach Maßgabe des § 7 LGG NRW unterreprä-

sentiert sind, sind zu besetzende Stellen in allen Dienststellen auszuschrei-

ben. Im Einvernehmen mit der Gleichstellungsbeauftragten kann von einer 

dienststellenübergreifenden Ausschreibung abgesehen werden (§ 8 Absatz 

1 LGG NRW). 

 Liegen nach einer Ausschreibung keine Bewerbungen von Frauen vor, die 

die geforderte Qualifikation erfüllen, und ist durch haushaltsrechtliche Best-

immungen eine interne Besetzung nicht zwingend vorgeschrieben, soll die 

Ausschreibung öffentlich einmal wiederholt werden. Im Einvernehmen mit 

der Gleichstellungsbeauftragten kann von einer wiederholten Ausschreibung 

abgesehen werden. Satz 1 findet keine Anwendung, sofern bereits die erste 

Ausschreibung öffentlich erfolgt ist (§ 8 Absatz 2 LGG NRW)4. 

 In Bereichen, in denen Frauen unterrepräsentiert sind, sind mindestens 

ebenso viele Frauen wie Männer oder alle Bewerberinnen zum Vorstellungs-

gespräch einzuladen, wenn sie die geforderte Qualifikation für die Besetzung 

des Arbeitsplatzes oder des zu übertragenden Amtes erfüllen (§ 9 Absatz 1 

LGG NRW). 

 Auswahlkommissionen sollen zur Hälfte mit Frauen besetzt werden. Ist dies 

aus zwingenden Gründen nicht möglich, sind die Gründe aktenkundig zu 

machen (§ 9 Absatz 2 LGG NRW). 

                                           
4 Von einer Ausschreibung im Sinne der Absätze 1 und 2 kann abgesehen werden bei 1. Stellen der 
Beamtinnen und Beamten im Sinne des § 37 des Landesbeamtengesetzes; 2. Stellen, die Anwärte-
rinnen und Anwärtern oder Auszubildenden vorbehalten sein sollen; 3. Stellen, deren Besetzung 
nicht mit der Übertragung eines höherbewerteten Dienstpostens verbunden sind; 4. Stellen der 
kommunalen Wahlbeamtinnen und –beamten (§ 8 Absatz 7 LGG NRW).  
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 Liegt eine Unterrepräsentanz von Frauen nach Maßgabe des § 7 LGG  NRW 

vor, erfolgt der „Frauenförderzusatz“ in der Ausschreibung: 

„Bewerbungen von Frauen sind ausdrücklich erwünscht. Sie werden gemäß Lan-

desgleichstellungsgesetz NRW bei gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher 

Leistung bevorzugt berücksichtigt, sofern nicht in der Person eines Mitbewerbers 

liegende Gründe überwiegen.“ 

 Bei gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung erfolgt eine bevor-

zugte Berücksichtigung der Frau, sofern nicht in der Person eines Mitbewer-

bers liegende Gründe überwiegen. Gleiches gilt bei der Vergabe von Ausbil-

dungsplätzen, Beförderung und Übertragung höherwertiger Tätigkeiten, so-

fern eine Unterrepräsentanz von Frauen vorliegt (vgl. § 7 LGG NRW).  

 Soweit zwingende dienstliche Belange nicht entgegenstehen, sind die Stel-

len einschließlich derer mit Vorgesetzten- und Leitungsaufgaben zur Beset-

zung auch in Teilzeit auszuschreiben (§ 8 Absatz 6 LGG NRW). 

Um den unterschiedlichen Zielniveaus der Frauenanteile in den Besoldungs- und 

Entgeltgruppen in den einzelnen Dienststellen Rechnung zu tragen und damit in 

einzelnen Beschäftigungsbereichen erhebliche Unterrepräsentanzen von Frauen 

nicht durch deutliche Überrepräsentanzen in anderen Bereichen ausgeglichen wer-

den können, erfolgt die Feststellung der Unterrepräsentation von Frauen tagesak-

tuell auf Ebene der LVR-Dezernate, LVR-Außendienststellen und wie Eigenbetriebe 

geführten LVR-Einrichtungen.  

Zur Gewinnung und Bindung von weiblichen Fach- und Führungskräften werden 

geeignete Frauen bzw. potentielle Bewerberinnen seitens der Führungskräfte aktiv 

angesprochen und dafür einschlägige interne und externe Netzwerke, Verbände, 

Gremien, Messen und weitere Kommunikationskanäle genutzt. Damit erhöht sich 

die Chance für den LVR, Fach- und Führungspositionen mit Frauen besetzen zu 

können; dies gilt insbesondere für Berufe mit einem geringen Bewerberinnenpo-

tential der sogenannten MINT-Berufe (MINT-Mathematik, Informationstechnik, 

Naturwissenschaften, Technik), aber auch für Berufe, die einen hohen Anteil von 

Frauen aufweisen, diese aber nicht entsprechend in die oberen Führungspositionen 

einmünden. Im LVR sind das vor allem die Bereiche Verwaltung, Betriebswirtschaft 

und Pflege.  
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3.2 Handlungsfeld Personalentwicklung 

Die Personalentwicklungs- und Gewinnungsprogramme zur internen und externen 

Rekrutierung von Fach- und Führungskräften sowie die Fort- und Weiterbildungen 

im LVR berücksichtigen in der Konzeption auch die Zielsetzung der Erhöhung des 

Anteils der Frauen in Führungspositionen. Bei der Planung und Organisation der 

Personalentwicklungsprogramme ist darauf zu achten, dass Beschäftigten, die Er-

werbs- und Sorgearbeit miteinander zu vereinbaren haben, die Teilnahme gleich-

ermaßen ermöglicht wird.  

Die im Rahmen des LVR-Führungskräfte-Curriculums bewährten Angebote zur 

gendersensiblen Reflexion der Führungskräfte unterstützen dabei eine geschlech-

tergerechte Personalauswahl und -entwicklung.   

Das Cross-Mentoring „FliP – Führung leben im Pflegedienst“ legt den Fokus auf den 

weiblichen Pflegenachwuchs, um diese in der beruflichen Entwicklung zur Füh-

rungskraft zu fördern.  

Flankierend zu den Personalentwicklungsprogrammen im LVR wird zur Erhöhung 

des Frauenanteils in Führungspositionen ab EG 15/A 15/E III ein zielgruppenbezo-

genes Fortbildungsangebot für Frauen auf der unteren und mittleren Führungs-

ebene etabliert, mit dem diese zur Vorbereitung auf die zweite und erste Führungs-

ebene unterstützt werden.  

Auf Grundlage der Ergebnisse des seit Herbst 2021 laufenden Projektes eines 

transkulturellen Mentorings für Frauen* mit Migrationsgeschichte in LVR-Kliniken 

wird in Zusammenarbeit mit dem LVR-Kompetenzzentrum Migration ein Angebot 

zur beruflichen Entwicklung von Frauen mit Migrationsgeschichte in LVR-Kliniken 

entwickelt und etabliert. 

 

3.3 Handlungsfeld Ausbildung 

Aktivitäten zur Gewinnung von jungen Frauen für MINT-Berufe und jungen Män-

nern für SAGE-Berufe wie der Girls` und Boys` Day, die Beteiligung an Ausbil-

dungsmessen, Kooperationen mit Schulen/Hochschulen, Praktika für Schüler*in-

nen in MINT-Berufen und SAGE-Berufen bilden einen integralen Bestandteil der 

Auszubildendenakquise im LVR. 
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Zur Unterstützung einer ausgewogenen Beschäftigtenstruktur von Männern und 

Frauen wird darüber hinaus eine zielgruppenorientierte und öffentlichkeitswirk-

same Kampagne zur Gewinnung von jungen Männern für SAGE5–Berufe entwickelt 

und umgesetzt. Die Erhöhung des Männeranteils in diesen Berufs- und Ausbil-

dungsbereichen dient zudem dazu, eine geschlechtersensible Versorgung der 

Kund*innen, Patient*innen und Schüler*innen im LVR zu verbessern.   

 

3.4 Handlungsfeld Vereinbarkeit von Erwerbs- und Sorgearbeit 

Auch im LVR liegt die Vereinbarkeit von Erwerbs- und Sorgearbeit nach wie vor 

überwiegend in der Verantwortung der Frauen. Unterbrochene Erwerbsbiographien 

sowie längere Phasen von Teilzeitbeschäftigung aufgrund der Betreuung von Kin-

dern oder Pflege von Angehörigen sind die Folge und führen oftmals zu einer un-

zureichenden individuellen Existenzsicherung und eine damit einhergehende feh-

lende eigenständige Absicherung im Alter. 

Der LVR als familienfreundlicher Arbeitgeber hält auch daher Rahmenbedingungen 

und Instrumente einer lebensphasenorientierten Personalarbeit vor, die eine part-

nerschaftliche Vereinbarkeit von Erwerbs- und Sorgearbeit für Frauen und Männer 

unterstützt. Die Maßnahmen dienen zudem dazu, die Chancen einer beruflichen 

Weiterentwicklung von Frauen mit Familien- und Pflegeaufgaben im LVR zu ver-

bessern. Die flexible Gestaltung von Arbeitsort und –zeit, die Unterstützung und 

Beratung bei der Vereinbarung von Beruf und Familie und Pflege für Frauen und 

Männer, der Väterbeirat und die betriebsnahen Kinderbetreuungsangebote werden 

stetig bedarfsorientiert weiterentwickelt. Der Ausbau des mobilen Arbeitens erfolgt 

dabei unter der Prämisse der Freiwilligkeit und unter Berücksichtigung familiärer 

Belange der Frauen und Männer im LVR. Damit ist sicherzustellen, dass gemäß § 

13 Absatz LGG NRW den Frauen und Männern Arbeitszeiten ermöglicht werden, 

die eine Vereinbarkeit von Beruf und Familie erleichtern, soweit zwingende dienst-

liche Belange nicht entgegenstehen. 

Angesichts veränderter Bedarfe, unter anderem durch den Ausbau des Mobilen 

Arbeitens, erfolgt eine Überprüfung und ggf. Flexibilisierung der standortnahen 

Angebote zur betriebsnahen Kinderbetreuung am Standort Köln-Deutz. 

                                           
5 SA für Soziale Arbeit, G für Gesundheit und Pflege und E für Erziehung und Bildung 
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Die Beschäftigten im LVR erhalten regelmäßig Informationen und Beratung zur 

Alterssicherung und deren Folgen bei Teilzeitbeschäftigung und Erwerbsunterbre-

chungen. Die Führungskräfte im LVR erhalten Informationen zu Modellen von Teil-

zeitführung und Möglichkeiten ihrer bedarfsgerechten Umsetzung. 

 

3.5 Handlungsfeld Beratung und Information 

Die Beratungs- und Unterstützungsangebote sowie Mitwirkung an Informations- 

und Fortbildungsangeboten der Stabsstelle Gleichstellung und Gender 

Mainstreaming werden bedarfsorientiert für Beschäftigte und Führungskräfte fort-

geschrieben. Dabei folgt ein Ausbau dezentraler individueller Beratungsangebote 

(Sprechstunden vor Ort) und Informationsveranstaltungen (online und Präsenz), 

damit die Beschäftigten in den LVR-Außendienststellen niedrigschwellig erreicht 

werden.  

Es findet ein regelmäßiger Dialog mit den Führungskräften im LVR und der Stabs-

stelle Gleichstellung und Gender Mainstreaming zu den Zielen des LVR-Gleichstel-

lungsplans und den damit verbundenen Maßnahmen statt. In 2023 und 2025 er-

folgt hierzu jeweils eine Dialogveranstaltung für die Führungskräfte im LVR. Diese 

dienen der Überprüfung der Ziele und ggf. Weiterentwicklung der Maßnahmen im 

LVR-Gleichstellungsplan 2025.  

 

3.6 Handlungsfeld Schutz vor sexueller Belästigung am Arbeitsplatz 

Bisher gibt es keine LVR-weite systematische Erhebung über das Ausmaß der se-

xuellen Belästigung am Arbeitsplatz durch Vorgesetzte, Kolleg*innen und Kund*in-

nen. Entsprechend der Erfordernisse des LVR-Grundsatzpapiers zum Gewaltschutz 

(Vorlage Nr. 15/300) bedarf es einer systematischen Risikoanalyse aus ge-

schlechtsspezifischer Perspektive, um Hinweise für passgenaue Unterstützung- 

und Präventionsmaßnahmen zu erhalten. Auf Grundlage einer vorzunehmenden 

Risikoanalyse im LVR wird ein Präventionskonzept entwickelt und umgesetzt, mit 

dem sowohl die Führungskräfte im LVR sensibilisiert und in ihrer Handlungskom-

petenz unterstützt werden als auch die Beschäftigten Information und Unterstüt-

zung erhalten. Um ein bedarfs- und geschlechtersensibles Handlungskonzept zu 

entwickeln, werden die Daten im Rahmen vorhandener Erhebungsinstrumente 

zum Gewaltschutz flächendeckend geschlechtsspezifisch erhoben und dokumen-

tiert.    
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4 Controlling und Berichtswesen 
Die Berichterstattung über den Stand der Umsetzung der Ziele und Maßnahmen 

des LVR-Gleichstellungsplans erfolgt im Ausschuss für Personal und allgemeine 

Verwaltung, im Ausschuss für den Verbund Heilpädagogischer Hilfen und im Ge-

sundheitsausschuss nach Beratung in der Kommission für Gleichstellung. Nach 

zwei Jahren ist die Zielerreichung des Gleichstellungsplans zu überprüfen. Wird 

erkennbar, dass dessen Ziele nicht erreicht werden, sind Maßnahmen im Gleich-

stellungsplan entsprechend anzupassen, beziehungsweise zu ergänzen (§ 5 Absatz 

7 LGG NRW). Anschließend erfolgt eine jährliche Berichterstattung. 

 

 5 Schlussbestimmung 
Der LVR-Gleichstellungsplan 2025 tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft. Änderungen 

bedürfen eines Beschlusses des Landschaftsausschusses, soweit sie nicht redakti-

oneller Art sind. Gleichzeitig wird der LVR-Gleichstellungsplan 2020 vom 9. De-

zember 2017 aufgehoben. 

 



 
 

Anhang – Übersicht der Maßnahmen zum LVR-Gleichstellungsplan 2025  
Handlungsfeld Maßnahme Ziel Zeit Federführung  Mitwirkung 

Personalentwicklung / 
Fortbildung 

Cross-Mentoring FliP – 
Führung leben in Pflege  
 

Erhöhung des Anteils 
von Frauen in Führungs-
positionen in der Pflege 

2022/2023  Stabsstelle Gleichstel-
lung und Gender 
Mainstreaming (GGM) 

Dezernat 8, 
LVR-Kliniken  
 

Fortbildung für Frauen auf 
der unteren und mittleren 
Führungsebene zum The-
menfeld „Aufstiegskompe-
tenzen“ 

Erhöhung des Anteils 
von Frauen in Führungs-
positionen  

einmal 
jährlich  

Dezernat 1, 
Dezernat 8 für den 
LVR-Klinikverbund und 
LVR-Verbund Heilpäda-
gogischer Hilfen 

GGM 

Transkulturelles Mento-
ring für Frauen mit Migra-
tionsgeschichte 

Erhöhung des Anteils 
von Frauen mit Migrati-
onsgeschichte in Füh-
rungspositionen im LVR-
Klinikverbund 

2022 
 

GGM  Dezernat 8, 
LVR-Kompe-
tenzzentrum 
Migration, 
LVR-Kliniken  

Ausbildung 

Öffentlichkeitskampagne 
zur Gewinnung von jun-
gen Männern in SAGE6-
Berufen 

Erhöhung des Anteils 
von Männern in SAGE-
Berufen 

Konzeption 
in 2022 
Start in 
2023 

GGM  Dezernate 1, 5, 
8 für den LVR-
Klinikverbund 
und LVR-Ver-
bund Heilpäda-
gogischer Hilfen 

Ausbildungsakquise von 
jungen Frauen in MINT-
Berufen 

Erhöhung des Anteils 
von Frauen in MINT-Be-
rufen 

Fortlau-
fend  

Dezernate 1,  
Dezernat 8 für den 
LVR-Klinikverbund und 
LVR-Verbund Heilpäda-
gogischer Hilfen 

GGM, InfoKom, 
Dezernate 2, 3, 
5, 6  

                                           
6 SA für Soziale Arbeit, G für Gesundheit und Pflege und E für Erziehung und Bildung 
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Handlungsfeld Maßnahme Ziel Zeit Federführung  Mitwirkung 

Vereinbarkeit Erwerbs- 
und Sorgearbeit 

Väterbeirat Unterstützung und För-
derung der Vereinbar-
keit von Sorge- und Er-
werbsarbeit bei Vätern  

Fortlau-
fend 

GGM Interessierte 
Väter im LVR 

Information (Broschüren, 
Newsletter, Intranet, Ver-
anstaltungen) und indivi-
duelle Beratung vor, wäh-
rend und nach der Eltern-
zeit, pflegende Angehö-
rige, zu Modellen der Teil-
zeitführung sowie zur Al-
terssicherung bei Teilzeit-
beschäftigung  

Unterstützung der Be-
schäftigten zur Förde-
rung einer guten und 
partnerschaftlichen Ver-
einbarkeit von Erwerbs- 
und Sorgearbeit 

Fortlau-
fend 

GGM  LVR-Sozialbera-
tung, Führungs-
kräfte aller 
Dienststellen 
(GGM stellt den 
Führungskräf-
ten Informati-
onsmaterialien 
zur Verfügung) 

Überprüfung und Weiter-
entwicklung der Kinderbe-
treuungsangebote am 
Standort Köln-Deutz 

Bedarfsgerechtes Kin-
derbetreuungsangebot 
angesichts des Ausbaus 
des mobilen und flexib-
len Arbeitens am Stand-
ort Köln / Deutz 

2023 / 
2024 

GGM  Dezernat 1 

Information und Kom-
munikation 

Dialogveranstaltung zur 
Überprüfung und Weiter-
entwicklung der Ziele und 
Maßnahmen des LVR-
Gleichstellungsplans  

Realisierung der im LVR-
Gleichstellungsplan fest-
geschriebenen Ziele 

2023 und 
2025 

GGM  Führungskräfte 
aller Dienststel-
len  

Information für neue Mit-
arbeitende und Auszubil-
dende durch Mitwirkung 
der GGM in Seminaren 

Information und Sensi-
bilisierung der Beschäf-
tigten im LVR zu den 
Themen Gleichstellung 

Fortlau-
fend 

Dezernat 1, 
Dezernat 8 für den 
LVR-Klinikverbund und 

Führungskräfte 
aller Dienststel-
len, GGM 
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Handlungsfeld Maßnahme Ziel Zeit Federführung  Mitwirkung 

und Veranstaltungen und 
durch das zur Verfügung 
stellen von Informations-
materialien (Willkommen-
spaket)  

von Frauen und Män-
nern, Vereinbarkeit von 
Erwerbs- und Sorgear-
beit und zum Schutz vor 
sexueller Belästigung m 
Arbeitsplatz 

LVR-Verbund Heilpäda-
gogischer Hilfen 

Schutz vor sexueller 
Belästigung am Ar-

beitsplatz 

Geschlechtsspezifische 
Datenerfassung zum Ge-
waltschutz 

Geschlechtersensible 
und bedarfsgerechte 
Maßnahmenentwicklung   

Fortlau-
fend 

GGM alle relevanten 
Dezernate und 
Dienststellen 

Fortbildung für Führungs-
kräfte zur Prävention von 
sexueller Belästigung am 
Arbeitsplatz 

Sensibilisierung und 
Stärkung der Hand-
lungskompetenz von 
Führungskräften  

einmal 
jährlich, 
nach Be-
darf 

Dezernat 1, 
Dezernat 8 für den 
LVR-Klinikverbund und 
LVR-Verbund Heilpäda-
gogischer Hilfen  

GGM 

Präventionsangebot für 
Mitarbeitende zum Schutz 
vor sexueller Belästigung 

Schutz vor sexueller Be-
lästigung von Mitarbei-
tenden 

einmal 
jährlich, 
nach Be-
darf 

GGM  

 



TOP 6 Anträge und Anfragen der Fraktionen



 
in der Landschaftsversammlung Rheinland

Anfrage Nr. 15/10

Datum: 12.01.2022
Anfragesteller: Die Linke.

Ausschuss für den LVR-
Verbund Heilpädagogischer
Hilfen

11.03.2022 Kenntnis

Tagesordnungspunkt:
Personalentwicklung, Personalfindung und -bindung in Einrichtungen der HPH

Fragen/Begründung:
Sehr geehrte Damen und Herren,
 
in den zurückliegenden Lageberichten der Einrichtungen der HPH wurde die steigende Zunahme des
Durchschnittsalters der Beschäftigen benannt.
Die Personalentwicklung, Personalfindung und -bindung wurde im HPH-Ausschuss diskutiert und mit
Vorschlägen und Anregungen seitens der Verwaltung begleitet.
 
 Vor diesem Hintergrund bitten wir um die Beantwortung folgender Fragen:

1. Wie viele Neueinstellungen gab es in den beiden letzten Jahren in den Einrichtungen der HPH?

2. Wie viele neu eingestellten MitarbeiterInnen wurden nach der Probezeit in ein unbefristetes
Arbeitsverhältnis übernommen? 

3. Wie viele MitarbeiterInnen haben selbst in der Probezeit ihre Tätigkeit beendet?

4. Wurden innerhalb der Probezeit Gespräche mit den MitarbeiterInnen über ihre Arbeit geführt?

5. Wie viele MitarbeiterInnen haben nach der Übernahme in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis selbst
gekündigt?

 

Begründung:

In den Lageberichten der zurückliegenden Jahre wurde vom ansteigenden Durchschnittsalter der Beschäftigten
in den HPH-Einrichtungen hingewiesen. Ebenfalls verwiesen die Lageberichte auf die sich verändernden
Kundenbedarfe.

In vielen Diskussionen im Ausschuss HPH und in Gesprächen mit der Verwaltung wurde dargestellt, welche
Initiativen die Verwaltung zur Gewinnung neuer MitarbeiterInnen unternimmt wie der Präsenz auf
Ausbildungsmessen, Gewinnung von PraktikantInnen, Berufsvorstellung in weiterführenden Schulen usw.

öffentlich



Leider konnten die zahlreichen Initiativen der Verwaltung bisher noch nicht erreichen, dass die Nachfrage an
einer beruflichen Tätigkeit im HPH-Bereich dem ansteigenden Personalbedarfen entspricht.

Die Beantwortung unserer Anfrage soll eine erste Übersicht schaffen, um die weitere Personalfindung und -
bindung für den HPH-Bereich zu unterstützen.

Wilfried Kossen

 



 

LVR-Dezernat  

Klinikverbund und Verbund Heilpädagogischer Hilfen 

LVR-Fachbereich Personelle und organisatorische Steuerung   
   
   

LVR ∙ Dezernat 8 ∙ 50663 Köln   Datum und Zeichen bitte stets angeben 
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Ihre Meinung ist uns wichtig!  

Die LVR-Geschäftsstelle für Anregungen und Beschwerden erreichen Sie hier:  

E-Mail: anregungen@lvr.de oder beschwerden@lvr.de, Telefon: 0221 809-2255 

 

LVR – Landschaftsverband Rheinland Bankverbindung: 

Dienstgebäude in Köln-Deutz, Horion-Haus, Hermann-Pünder-Straße 1 Helaba 

Pakete: Dr.-Simons-Str. 2, 50679 Köln IBAN: DE84 3005 0000 0000 0600 61, BIC: WELADEDDXXX 

LVR im Internet: www.lvr.de Postbank 

USt-IdNr.: DE 122 656 988, Steuer-Nr.: 214/5811/0027 IBAN: DE95 3701 0050 0000 5645 01, BIC: PBNKDEFF370 

 

 

 

 

 

 

 

Vorsitzende des Ausschusses für den LVR-

Verbund Heilpädagogischer Hilfen 

 

Mitglieder und stellvertretende Mitglieder 

des Ausschusses für den LVR-Verbund Heil-

pädagogischer Hilfen 

 

nachrichtlich: 

Geschäftsführung der Fraktionen und 

Gruppe in der Landschaftsversammlung 

Rheinland 

 

über Stabsstelle 00.200 

 

  22.02.2022 

 

Frau Dr. Möller-Bierth 

FB 81 

0221/809-6606 

 

 

Beantwortung der Anfrage 15/10 Die Linke. - Personalentwicklung, Perso-

nalfindung und -bindung in Einrichtungen der HPH 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

 

die Anfrage 15/10 wird wie folgt beantwortet: 

 

1. Wie viele Neueinstellungen gab es in den letzten beiden Jahren in 

den Einrichtungen der HPH? 

 

Es gab 516 Neueinstellungen  

 

2. Wie viele Mitarbeitende wurden nach der Probezeit in ein unbefriste-

tes Arbeitsverhältnis übernommen? 

 

Es wurden 484 Mitarbeitende übernommen. 292 Mitarbeitende davon unbe-

fristet und 192 Mitarbeitende befristet mit Sachgrund. 

 

3. Wie viele Mitarbeiter haben selbst in der Probezeit gekündigt? 

 

Es haben 49 Mitarbeitende von selbst in der Probezeit gekündigt. 

  

mailto:anregungen@lvr.de
mailto:beschwerden@lvr.de
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4. Wurden innerhalb der Probezeit Gespräche mit den Mitarbeitenden 

geführt? 

 

Das Mitarbeitenden-Gespräch ist im LVR-Verbund-HPH ein wichtiges Instru-

ment zur Sicherstellung der Kommunikation zwischen Vorgesetzten und Mit-

arbeitenden und wird im Rahmen des Kontaktstudiums „Führen in sozialen 

Organisationen“ thematisiert. Auch während der Probezeit hat das Bemühen 

um eine regelmäßige Kommunikation höchste Priorität.  

 

5. Wie viele Mitarbeitende haben nach der Übernahme in ein unbefriste-

tes Arbeitsverhältnis selber gekündigt?   

 

Es haben 21 der im Zeitraum ab dem 01.01.2020 eingestellten Mitarbeiten-

den nach Ende der Probezeit, davon 20 innerhalb eines unbefristeten Vertra-

ges, selbst gekündigt.  

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Die Direktorin des Landschaftsverbandes Rheinland 

In Vertretung  

 

 

Martina Wenzel-Jankowski 



Anfrage Nr. 15/21

Datum: 17.02.2022
Anfragesteller: GRÜNE

Sozialausschuss 08.03.2022 Kenntnis
Ausschuss für den LVR-
Verbund Heilpädagogischer
Hilfen

11.03.2022 Kenntnis

Ausschuss für Digitale
Entwicklung und Mobilität

30.03.2022 Kenntnis

Tagesordnungspunkt:
Anfrage: Internet-Zugang von Menschen im Gemeinschaftlichen und Betreuten Wohnen

Fragen/Begründung:
Der Zugang zum Internet ist insbesondere für Menschen mit Lernschwierigkeiten, die in stationären
Wohneinrichtungen leben, nicht selbstverständlich. Mittlerweile gibt es einige Organisationen der
Behindertenhilfe, die dies ändern möchten. Im LVR-HPH-Netz findet ein Projekt statt, um alle
stationären Einrichtungen mit freiem und kostenlosem WLAN auszustatten. Das Projekt wird
begleitet von einer empirischen Untersuchung, in deren Mittelpunkt Beweggründe und
Umsetzungsstrategien, das organisatorische Vorgehen, die technische und pädagogische
Umsetzung sowie die daraus entstehenden Chancen für die Kund*innen und Mitarbeitende.

Vor diesem Hintergrund fragen wir:

1. Haben mittlerweile alle Klient*innen des LVR-HPH-Netzes im Gemeinschaftlichen und Betreuten
Wohnens die Möglichkeit Internet zu nutzen?

2.  Unterstützt der LVR die Träger des Gemeinschaftlichen und Betreuten Wohnens bei der
Implementierung von Internet in ihren Einrichtungen? Wenn ja, mit welchen Maßnahmen?

Ralf Klemm
 Fraktionsgeschäftsführer

 

öffentlich



 

LVR-Dezernat  

Klinikverbund und Verbund Heilpädagogischer Hilfen 

LVR-Dezernat Soziales   
   
   

LVR ∙ Dezernat 8 ∙ 50663 Köln   Datum und Zeichen bitte stets angeben 
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Ihre Meinung ist uns wichtig!  

Die LVR-Geschäftsstelle für Anregungen und Beschwerden erreichen Sie hier:  

E-Mail: anregungen@lvr.de oder beschwerden@lvr.de, Telefon: 0221 809-2255 

 

LVR – Landschaftsverband Rheinland Bankverbindung: 

Dienstgebäude in Köln-Deutz, Horion-Haus, Hermann-Pünder-Straße 1 Helaba 

Pakete: Dr.-Simons-Str. 2, 50679 Köln IBAN: DE84 3005 0000 0000 0600 61, BIC: WELADEDDXXX 

LVR im Internet: www.lvr.de Postbank 

USt-IdNr.: DE 122 656 988, Steuer-Nr.: 214/5811/0027 IBAN: DE95 3701 0050 0000 5645 01, BIC: PBNKDEFF370 

 

 

 

 

 

 

 

Vorsitzende des Sozialausschusses, des Aus-

schusses für den LVR-Verbund Heilpädagogi-

scher Hilfen und des Ausschusses für Digi-

tale Entwicklung und Mobilität 

 

Mitglieder und stellvertretende Mitglieder 

des Sozialausschusses, des Ausschusses für 

den LVR-Verbund Heilpädagogischer Hilfen 

und des  

Ausschusses für Digitale Entwicklung und 

Mobilität 

 

nachrichtlich: 

Geschäftsführungen der Fraktionen und 

Gruppe 

in der Landschaftsversammlung Rheinland 

 

Mitglieder des Verwaltungsvorstands 

  21.02.2022 

Frau Breidenbach 

 

über Stabsstelle 00.200 

 

 

Beantwortung der Anfrage 15/21 – Internet-Zugang von Menschen im Ge-

meinschaftlichen und Betreuten Wohnen 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

die Anfrage wird wie folgt beantwortet: 

 

1. Haben mittlerweile alle Klient*innen des LVR-HPH-Netzes im Ge-

meinschaftlichen und Betreuten Wohnen die Möglichkeit Internet zu 

nutzen? 

 

Von 118 Wohnbereichen (WbW) sind bereits heute 38 mit barrierefreiem In-

ternet ausgestattet. Die restlichen 80 sollen bis Ende 2022 freies Internet 

über den Anbieter „Freifunk“ erhalten und werden sukzessive im Rahmen der 

Projektplanung ausgerüstet. Leider führen allgemeine Lieferverzögerungen 

bei der Hardware und der bekannte Handwerkermangel zu Schwierigkeiten 

bei der Umsetzung. Nach erfolgreicher Installation in den Wohnbereichen er-

mailto:anregungen@lvr.de
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folgt die Ausrüstung der ambulanten Bereiche sowie der HPZ (Heilpädagogi-

sche Zentren)/RBB (LVR-Regionales Beschäftigungs- und Begegnungszent-

rum Amern). Unmittelbar mit der Einrichtung verbunden ist die Vermittlung 

von Medienkompetenz, um das Internet entsprechend zu nutzen und die digi-

tale Teilhabe zu ermöglichen. 

 

 

2. Unterstützt der LVR die Träger des Gemeinschaftlichen und Betreu-

ten Wohnens bei der Implementierung von Internet in ihren Einrich-

tungen? Wenn ja, mit welchen Maßnahmen? 

 

Die zweite Frage wird ausschließlich bzgl. einer technischen Bereitstellung 

verstanden. Zu der Frage, ob der LVR die Träger des gemeinschaftlichen und 

betreuten Wohnens bei der Implementierung von Internet unterstützt, kann 

ausgeführt werden, dass es sich nach unserer Auffassung bei der Ausstattung 

und Betrieb nicht um eine Fachleistung der Eingliederungshilfe, sondern um 

eine existenzsichernde Leistung handelt. Gebühren für den Zugang zu Rund-

funk, Fernsehen und Internet können sogar, sofern ein Vertrag zwischen der 

leistungsberechtigten Person und dem Vermieter vorliegt, diese Kosten nach-

gewiesen sind und die tatsächlichen Aufwendungen die Angemessenheits-

grenze um bis 25 % überschreiten, nach § 42 a Abs. 5 SGB XII vom örtlichen 

Sozialhilfeträger für die Grundsicherung übernommen werden. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Die Direktorin des Landschaftsverbandes Rheinland 

In Vertretung  

 

                 

Martina Wenzel-Jankowski                          Dirk Lewandrowski 

 

Landesrätin         Landesrat 

LVR-Dezernat         LVR-Dezernat Soziales 

Klinikverbund und Verbund  

Heilpädagogischer Hilfen 
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